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Nr. 58.  Regelung über die Festsetzung von Kirchen-
steuerhöchstbeträgen vom 23. März 2012

Der	 Kirchensteuerrat	 für	 den	 in	 Nordrhein-Westfalen	
gelegenen	 Teil	 der	 Erzdiözese	 Paderborn	 hat	 folgende	
Regelung	über	die	Festsetzung	von	Kirchensteuerhöchst-
beträgen	getroffen:

1.	 Übersteigt	 die	 nach	 derzeitigem	 Hebesatz	 als	 Zu-
schlag	 zur	 Einkommensteuer	 (Lohnsteuer)	 tariflich	 fest-
gesetzte	 Kirchensteuer	 4	 %	 des	 zu	 versteuernden	 Ein-
kommens,	 so	wird	der	Mehrbetrag	auf	Antrag	erstattet.	
Das	 zu	 versteuernde	 Einkommen	 bemisst	 sich	 entspre-
chend	§	51a	Einkommensteuergesetz	 in	der	 jeweils	gel-
tenden	Fassung.	

2.	Die	gemäß	den	§§	32d	 (Abgeltungsteuer)	 und	34a	
Abs.	 4	 Einkommensteuergesetz	 (Nachversteuerungsbe-
trag)	ermittelte	rk-Kirchensteuer	bleibt	außer	Ansatz.

3.	Die	außerordentlichen	Einkünfte	auf	der	Grundlage	
der	„Regelung	über	die	Gewährung	eines	Teilerlasses	bei	
Vorliegen	von	außerordentlichen	Einkünften“	der	Erzdiö-
zese	Paderborn	in	der	jeweils	gültigen	Fassung	sowie	die	
darauf	entfallende	rk-Kirchensteuer	bleiben	ebenfalls	au-
ßer	Ansatz.

4.	Der	Antrag	kann	nur	schriftlich	und	erst	nach	Eintritt	
der	 Bestandskraft	 des	 Steuerbescheides	 beim	 Erzbi-
schöflichen	 Generalvikariat	 Paderborn	 gestellt	 werden.	
Die	Frist	zur	Antragstellung	endet	spätestens	mit	Ablauf	
der	Festsetzungsfrist.

5.	Die	Regelung	ersetzt	mit	Wirkung	ab	dem	Veranla-
gungsjahr	2012	die	bisherige	Anordnung	über	die	Fest-
setzung	 von	 Kirchensteuer-Höchstbeträgen	 vom	 21. 11.	
1978	in	der	Fassung	vom	21.	9.	2001.

Paderborn,	den	23.	März	2012

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.S.

Erzbischof

Az.:	6/	13.12.01.1/1

Nr. 59.  Dekret über die Zusammenlegung der Pasto-
ralverbünde Balver Land und Oberes Hönne-
tal zum neuen Pastoralverbund Balve-Hön-
netal

Artikel 1

Nach	 Anhörung	 der	 Beteiligten	 werden	 im	 Dekanat	
Märkisches	Sauerland	die	Pastoralverbünde	Balver	Land	
und	Oberes	Hönnetal	zum	neuen	Pastoralverbund	Balve-
Hönnetal	zusammengelegt.

Der	 neue	 Pastoralverbund	 führt	 den	 Namen	 Balve-
Hönnetal	und	umfasst:

Pfarrei	St.	Blasius	Balve
Pfarrei	St.	Lambertus	Affeln
Pfarrei	St.	Nikolaus	Beckum
Pfarrei	St.	Antonius	Eins.	Eisborn
Pfarrei	Heilige	Dreikönige	Garbeck
Pfarrvikarie	St.	Agatha	Blintrop
Pfarrvikarie	St.	Georg	Küntrop
Pfarrvikarie	St.	Johannes	Bapt.	Langenholthausen
Pfarrvikarie	St.	Barbara	Mellen.

Dokumente des Erzbischofs
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Die	 genannten	 Pfarreien	 und	 Pfarrvikarien	 bleiben	 im	
bisherigen	Umfang	rechtlich	selbstständig.

Eine	neue	Rechtsperson	wird	hierdurch	nicht	errichtet.

Artikel 2

Sitz	 des	 Pastoralverbundes	 ist	 die	 Pfarrei	 St.	 Blasius	
Balve.

Artikel 3

Der	 Leiter	 des	 Pastoralverbundes	 wird	 durch	 geson-
dertes	Dekret	ernannt.

Der	Leiter	ist	gegenüber	den	weiteren	im	Verbund	täti-
gen	Priestern,	Diakonen	und	Gemeindereferentinnen	und	
Gemeindereferenten	weisungsbefugt.

Im	Übrigen	bestimmt	sich	die	Rechtsstellung	des	Lei-
ters	 nach	 dem	 Grundstatut	 für	 Pastoralverbünde	 in	 der	
jeweiligen	Fassung.

Artikel 4

Alle	übrigen	im	Pastoralverbund	tätigen	Priester	sowie	
die	Diakone	und	Gemeindereferentinnen	und	Gemeinde-
referenten	werden	im	Regelfall	im	Rahmen	des	gesamten	
Pastoralverbundes	eingesetzt.

Artikel 5

Die	 Kirchenvorstände	 werden	 nach	 geltendem	 Recht	
weiterhin	auf	der	Ebene	der	einzelnen	Kirchengemeinden	
gebildet.	Den	Vorsitz	in	den	Kirchenvorständen	führt	der	
Inhaber	des	seelsorglichen	Leitungsamtes	in	der	 jeweili-
gen	Gemeinde.

Die	Bildung	der	Pfarrgemeinderäte	oder	eines	Gesamt-
pfarrgemeinderates	erfolgt	nach	Maßgabe	des	geltenden	
diözesanen	Rechts.

Artikel 6

Im	 Übrigen	 gelten	 die	 Bestimmungen	 des	 Grundsta-
tuts	für	Pastoralverbünde	in	der	jeweiligen	Fassung.

Artikel 7

Dieses	Dekret	wird	vollzogen	mit	Wirkung	zum	27.	Mai	
2012,	dem	Hochfest	Pfingsten.

Paderborn,	30.	April	2012

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.S.

Erzbischof

Az.:	1.11/A	24-30.63.1/2

Nr. 60. Beschluss der Regional-KODA Nordrhein-
Westfalen vom  12. März 2012

Die	Kommission	zur	Ordnung	des	diözesanen	Arbeits-
vertragsrechts	 für	 die	 (Erz-)Diözesen	 Aachen,	 Essen,	
Köln,	 Münster	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Pader-
born	 (Regional-KODA	 NW)	 hat	 am	 12.	 März	 2012	 be-
schlossen:

I.	 Die	 Kirchliche	 Arbeits-	 und	 Vergütungsordnung	
(KAVO)	 für	 die	 (Erz-)Bistümer	 Aachen,	 Essen,	 Köln,	
Münster	 (nordrhein-westfälischer	 Teil)	 und	 Paderborn	
vom	15.	12.	1971	(Kirchliches	Amtsblatt	1971,	Stück	22,	
Nr.	283.ff.),	zuletzt	geändert	am	10.	1.	2012	(Kirchliches	
Amtsblatt	2012,	Stück	2,	Nr.	30.),	wird	wie	 folgt	geän-
dert:

An	§	8	wird	ein	neuer	§	8a	folgenden	Wortlauts	ange-
fügt:

„§ 8a 
Verschwiegenheitspflicht und Aussagegenehmigung in 

seelsorgerischen Angelegenheiten

(1)	Angelegenheiten,	die	einem	Mitarbeiter	 im	Zusam-
menhang	mit	seelsorgerischen	Tätigkeiten	oder	zu	seel-
sorgerischen	 Zwecken	 anvertraut	 wurden,	 unterliegen	
auch	 dann	 der	 Verschwiegenheitspflicht,	 wenn	 dieser	
nicht	ausdrücklich	zur	Seelsorge	beauftragt	 ist.	Dies	gilt	
auch	über	den	Bereich	eines	Dienstgebers	hinaus	sowie	
nach	Beendigung	des	Dienstverhältnisses.	

(2)	Absatz	1	gilt	nicht,	soweit	Tatsachen	mitgeteilt	wer-
den,	die	offenkundig	sind	oder	ihrer	Bedeutung	nach	kei-
ner	Geheimhaltung	bedürfen.	Eine	Verpflichtung,	geplan-
te	Straftaten	anzuzeigen,	bleibt	von	Absatz	1	unberührt.

(3)	Ein	Mitarbeiter,	der	vor	Gericht	oder	außergericht-
lich	über	Angelegenheiten,	für	die	Absatz	1	gilt,	aussagen	
oder	Erklärungen	abgeben	soll,	bedarf	hierfür	der	Geneh-
migung.	Dies	gilt	auch	dann,	wenn	die	Voraussetzungen	
des	§	54	Strafprozessordnung	(StPO)	oder	§	376	Zivilpro-
zessordnung	 (ZPO)	 nicht	 erfüllt	 sind.	 Die	 Genehmigung	
erteilt	 der	 Dienstgeber	 oder,	 wenn	 das	 Dienstverhältnis	
beendet	ist,	der	letzte	Dienstgeber.	Hat	sich	der	Vorgang,	
der	den	Gegenstand	der	Äußerung	bildet,	bei	einem	frü-
heren	 Dienstgeber	 ereignet,	 darf	 die	 Genehmigung	 nur	
mit	dessen	Zustimmung	erteilt	werden.

(4)	Die	Genehmigung,	als	Zeuge	auszusagen,	soll	nur	
zum	Schutz	des	Beratungs-	und	Seelsorgegeheimnisses	
versagt	werden.	 Ist	der	Mitarbeiter	Partei	oder	Beschul-
digter	in	einem	gerichtlichen	Verfahren	oder	soll	sein	Vor-
bringen	 der	 Wahrnehmung	 seiner	 berechtigten	 Interes-
sen	dienen,	darf	die	Genehmigung	auch	dann,	wenn	die	
Voraussetzungen	 des	 Satzes	 1	 erfüllt	 sind,	 nur	 versagt	
werden,	 wenn	 die	 dienstlichen	 Rücksichten	 dies	 unab-
weisbar	 erfordern.	Wird	 sie	 versagt,	 ist	 dem	Mitarbeiter	
der	Schutz	zu	gewähren,	den	er	zur	Vertretung	seiner	In-
teressen	benötigt.“

II.	 Die	 vorstehende	 Änderung	 tritt	 am	 1.	 Juli	 2012	 in	
Kraft.

Den	vorstehenden	Beschluss	der	Regional-KODA	set-
ze	ich	hiermit	für	das	Erzbistum	Paderborn	in	Kraft.

Paderborn,	26.	4.	2012

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.S.

Erzbischof

Az.:	5/A	36-10.07.1/26
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Nr. 61. Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kommission 
des Deutschen Caritasverbandes einschließ-
lich Wahlordnungen

I.	 Die	10.	und	11.	Delegiertenversammlung	des	Deut-
schen	Caritasverbandes	hat	am	22.	Februar	und	19.	Ok-
tober	2011	die	folgenden	Ordnungen	beschlossen:

„Ordnung	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	 des	
Deutschen	Caritasverbandes	e.V.

§ 1 Stellung und Aufgabe

(1)	1Die	Arbeitsrechtliche	Kommission	ist	eine	ständige	
Kommission	besonderer	Art	der	Delegiertenversammlung	
des	Deutschen	Caritasverbandes	 (vgl.	§	9	Abs.	3	seiner	
Satzung).	 2Entscheidungen	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kom-
mission	bedürfen	nicht	der	Zustimmung	der	Delegierten-
versammlung.

(2)	Die	Arbeitsrechtliche	Kommission	ist	auf	der	Grund-
lage	 des	 Artikels	 7	 der	 Grundordnung	 des	 kirchlichen	
Dienstes	 im	 Rahmen	 kirchlicher	 Arbeitsverhältnisse	 die	
von	 den	 deutschen	 Bischöfen	 für	 die	 Einrichtungen	 im	
Bereich	 des	 Deutschen	 Caritasverbandes	 anerkannte	
Kommission	zur	Ordnung	des	kircheneigenen	Arbeitsver-
tragsrechts.

(3)	1Aufgabe	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	ist	die	
Beschlussfassung	 von	 Rechtsnormen	 über	 Inhalt,	 Ab-
schluss	 und	 Beendigung	 von	 Dienstverhältnissen	 mit	
kirchlich-caritativen	Rechtsträgern	 im	Bereich	des	Deut-
schen	Caritasverbandes,	solange	und	soweit	die	„Zentra-
le	 Kommission	 zur	 Ordnung	 des	 Arbeitsvertragsrechtes	
im	 kirchlichen	 Dienst“	 (Zentral-KODA)	 von	 ihrer	 Rege-
lungsbefugnis	gemäß	§	3	Abs.	1	Zentral-KODA-Ordnung	
keinen	Gebrauch	gemacht	hat	oder	macht.	2Solche	Be-
schlüsse	 der	 Zentral-KODA	 stehen	 mit	 ihrer	 Inkraftset-
zung	den	Beschlüssen	nach	dieser	Ordnung	gleich.	3Re-
gelungsbefugnisse	 in	 anderen	 diözesanen	 Ordnungen	
bleiben	unberührt.

§ 2 Zusammensetzung

(1)	 1Die	Arbeitsrechtliche	Kommission	besteht	aus	ei-
ner	 Bundeskommission,	 sechs	 Regionalkommissionen	
und	dem/der	Vorsitzenden.	2Die	Mitarbeiterseite	und	die	
Dienstgeberseite	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	
wählen	jeweils	Leitungsausschüsse	gemäß	§	5a.

(2)	 1Die	 Bundeskommission	 besteht	 aus	 28	
Vertreter(inne)n	 der	 Mitarbeiter(innen)	 und	 aus	 28	
Vertreter(inne)n	der	Dienstgeber	und	dem/der	Vorsitzen-
den	nach	§	3	Abs.	1.	2Der	Leitungsausschuss	der	Mitar-
beiterseite	 besteht	 aus	 sieben	 Vertreter(inne)n	 der	
Mitarbeiter(innen)	und	der	Leitungsausschuss	der	Dienst-
geberseite	 aus	 sieben	 Vertreter(inne)n	 der	 Dienstgeber,	
die	jeweils	Mitglieder	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	
sind.

(3)	Die	Bundeskommission	hat	 im	Hinblick	auf	die	 ihr	
nach	§	1	Abs.	3	und	§	10	 zugewiesenen	Bereiche	eine	
bundesweite	Regelungszuständigkeit.

(4)	Die	Regionalkommissionen	bestehen

–	für	die	Region	Nord	aus	jeweils	sechs	Vertreter(inne)n	
	der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstgeber,

–	für	die	Region	Ost	aus	jeweils	zwölf	Vertreter(inne)n	
der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstgeber,

–	für	die	Region	Nordrhein-Westfalen	aus	jeweils	zehn	
Vertreter(inne)n	der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstge-
ber,

–	für	die	Region	Mitte	aus	jeweils	zehn	Vertreter(inne)n	
der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstgeber,

–	für	die	Region	Baden-Württemberg	aus	jeweils	sechs	
Vertreter(inne)n	der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstge-
ber	und

–	 für	 die	 Region	 Bayern	 aus	 jeweils	 vierzehn	
Vertreter(inne)n	der	Mitarbeiter(innen)	und	der	Dienstge-
ber.

(5)	 Die	 Regionalkommissionen	 haben	 im	 Hinblick	 auf	
die	ihnen	nach	§	1	Abs.	3	und	§	10	zugewiesenen	Berei-
che	eine	Regelungszuständigkeit	beschränkt	auf	die	Ein-
richtungen	ihrer	Region,	und	zwar

–	die	Regionalkommission	Nord	für	das	Gebiet	der	Bis-
tümer	Hildesheim	und	Osnabrück	sowie	den	Offizialats-
bezirk	Oldenburg;

–	die	Regionalkommission	Ost	für	das	Gebiet	der	(Erz-)
Bistümer	 Berlin,	 Dresden-Meißen,	 Erfurt,	 Görlitz,	 Ham-
burg	und	Magdeburg;

–	 die	 Regionalkommission	 Nordrhein-Westfalen	 für	
das	 Gebiet	 der	 (Erz-)Bistümer	 Aachen,	 Essen,	 Köln,	
Münster	 (ohne	den	Offizialatsbezirk	Oldenburg)	und	Pa-
derborn;

–	 die	 Regionalkommission	 Mitte	 für	 das	 Gebiet	 der	
Bistümer	Fulda,	Limburg,	Mainz,	Speyer	und	Trier;

–	die	Regionalkommission	Baden-Württemberg	für	das	
Gebiet	der	(Erz-)Bistümer	Freiburg	und	Rottenburg-Stutt-
gart;

–	die	Regionalkommission	Bayern	 für	das	Gebiet	der	
(Erz-)Bistümer	 Augsburg,	 Bamberg,	 Eichstätt,	 München	
und	Freising,	Passau,	Regensburg	und	Würzburg.

(6)	1Eine	Stellvertretung	findet	nicht	statt,	jedoch	ist	ei-
ne	Stimmrechtsübertragung	möglich.	 2Ein	Mitglied	kann	
zusätzlich	 nicht	 mehr	 als	 ein	 übertragenes	 Stimmrecht	
ausüben.	3Die	Übertragung	des	Stimmrechts	ist	der	Ge-
schäftsstelle	in	Textform	nachzuweisen.

(7)	Die	neu	gewählten	Regionalkommissionen	konstitu-
ieren	sich	spätestens	zwei	Monate	und	die	neu	gewählte	
Bundeskommission	konstituiert	sich	spätestens	drei	Mo-
nate	nach	Beginn	der	Amtsperiode.	

§ 3 Leitung und Geschäftsführung

(1)	1Der/Die	Präsident(in)	des	Deutschen	Caritasverban-
des	oder	in	seinem/ihrem	Auftrag	ein(e)	Vize	präsident(in)	
führt	 in	 der	 Bundeskommission	 den	 Vorsitz	 und	 reprä-
sentiert	 die	 Arbeitsrechtliche	 Kommission	 nach	 außen.	
2Der/Die	 Vorsitzende	 wirkt	 auf	 eine	 sachgerechte	 Bera-
tung	 und	 Beschlussfassung	 hin.	 3Er/Sie	 hat	 das	 Recht	
zur	Teilnahme	an	allen	Sitzungen	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission.	4Das	gilt	auch	für	die	gemeinsamen	Sitzun-
gen	der	Leitungsausschüsse	(§	5a	Abs.	6).

(2)	 Der/Die	 Vorsitzende	 der	 Bundeskommission	 hat	
kein	Stimmrecht	und	ist	zur	unparteiischen	Amtsführung	
verpflichtet.

(3)	1Die	Regionalkommissionen	wählen	jeweils	für	ihre	
Kommission	 eine(n)	 Vorsitzende(n)	 und	 eine(n)	 stell-
vertretende(n)	 Vorsitzende(n).	 2Der/Die	 Vorsitzende	 und	
der/die	 stellvertretende	 Vorsitzende	 werden	 zu	 Beginn	
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der	Amtszeit	mit	der	Maßgabe	gewählt,	dass	diese	Funk-
tionen	 jeweils	von	einem/einer	Vertreter(in)	der	Mitarbei-
terseite	 und	 der	 Dienstgeberseite	 wahrgenommen	 wer-
den	und	die	Funktionen	nach	Ablauf	der	Hälfte	der	Amts-
periode	wechseln.	3Können	sich	die	Mitglieder	der	Regio-
nalkommissionen	 nicht	 darüber	 einigen,	 wer	 zuerst	 den	
Vorsitz	übernimmt,	entscheidet	das	Los.	4Die	Wahlen	er-
folgen	 jeweils	 durch	 die	 Mehrheit	 der	 Gesamtzahl	 der	
Mitglieder	 der	 Regionalkommissionen	 in	 geheimer	 Ab-
stimmung;	sie	werden	von	der	Geschäftsstelle	durchge-
führt.	5Aufgabe	der/des	Vorsitzenden	 ist	die	Leitung	der	
Sitzungen	der	Regionalkommissionen	mit	Unterstützung	
der	 stellvertretenden	 Vorsitzenden.	 6Bei	 der	 konstituie-
renden	 Sitzung	 und	 bis	 zur	 Wahl	 der/des	 Vorsitzenden	
leitet	das	nach	Lebensjahren	älteste	Mitglied	die	Sitzung.	
7Scheidet	der/die	Vorsitzende	oder	der/die	stellvertreten-
de	Vorsitzende	vorzeitig	aus	dem	Amt	aus,	findet	für	den	
Rest	der	vorgesehenen	Zeit	der	Amtsführung	eine	Nach-
wahl	statt.

(4)	 1Die	 Arbeitsrechtliche	 Kommission	 hat	 eine	 Ge-
schäftsstelle;	sie	kann	Regionalstellen	einrichten.	 2Diese	
werden	 von	 dem/der	 Geschäftsführer(in)	 der	 Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 geleitet,	 den/die	 der/die	
Präsident(in)	 bestimmt.	 3Die	 Geschäftsstelle	 übernimmt	
die	laufenden	Geschäfte	der	Bundeskommission	und	der	
Regionalkommissionen	im	Einvernehmen	mit	den	jeweili-
gen	Vorsitzenden.	4Das	Nähere	regelt	eine	Geschäftsord-
nung,	die	der/die	Präsident(in)	im	Einvernehmen	mit	den	
Leitungsausschüssen	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	
Dienstgeberseite	erlässt.

(5)	 1Das	 für	 Personalfragen	 zuständige	 Mitglied	 des	
Vorstands	 des	 Deutschen	 Caritasverbandes	 hat	 ein	
Recht	zur	Teilnahme	an	den	Sitzungen	der	Bundeskom-
mission.	2Der	Wunsch	der	Teilnahme	ist	vorher	anzuzei-
gen.

§ 4 Vertreter(innen) der Mitarbeiter(innen) – 
Mitarbeiterseite

(1)	1Für	die	Mitarbeiterseite	in	den	jeweiligen	Regional-
kommissionen	werden	in	jedem	in	dem	Gebiet	der	jewei-
ligen	 Regionalkommission	 liegenden	 (Erz-)Bistum	 sowie	
im	Offizialatsbezirk	Oldenburg	jeweils	zwei	Mitglieder,	 in	
den	 (Erz-)Bistümern	 Freiburg	 und	 Rottenburg-Stuttgart	
jeweils	drei	Mitglieder,	für	einen	Zeitraum	von	vier	Jahren	
(Amtsperiode)	gewählt.	2Wiederwahl	ist	möglich.

(2)	1Für	die	Mitarbeiterseite	in	der	Bundeskommission	
wird	in	jedem	(Erz-)Bistum	sowie	im	Offizialatsbezirk	Ol-
denburg	 jeweils	ein	Mitglied	 für	einen	Zeitraum	von	vier	
Jahren	 (Amtsperiode)	gewählt.	 2Wiederwahl	 ist	möglich.	
3Das	 Mitglied	 der	 Bundeskommission	 ist	 zugleich	 eines	
der	Mitglieder	einer	Regionalkommission	nach	Absatz	1.

(3)	 1Wählbar	 als	 Vertreter(in)	 der	 Mitarbeiter(innen)	
nach	den	Absätzen	1	und	2	ist	derjenige/diejenige,	des-
sen/deren	Dienstverhältnis	sich	nach	den	Richtlinien	 für	
Arbeitsverträge	in	den	Einrichtungen	des	Deutschen	Ca-
ritasverbandes	 regelt	 und	 der/die	 nach	 der	 Mitarbeiter-
vertretungsordnung	 des	 jeweiligen	 (Erz-)Bistums	 das	
passive	 Wahlrecht	 besitzt.	 2Nicht	 wählbar	 ist,	 wer	 Mit-
glied	des	Vorbereitungsausschusses	gemäß	§	2	oder	ei-
nes	Wahlvorstandes	gemäß	§	3	der	Wahlordnung	für	die	
Vertreter(innen)	der	Mitarbeiter(innen)	in	der	Arbeitsrecht-
lichen	Kommission	ist.

(4)	 Das	 Nähere	 regelt	 die	 Wahlordnung	 für	 die	
Vertreter(innen)	der	Mitarbeiter(innen)	in	der	Arbeitsrecht-
lichen	Kommission,	die	Bestandteil	dieser	Ordnung	ist.

§ 5 Vertreter(innen) der Dienstgeber – Dienstgeberseite

(1)	 1Für	die	Dienstgeberseite	 in	den	 jeweiligen	Regio-
nalkommissionen	 wird	 von	 den	 Vertreter(inne)n	 der	
Rechtsträger	in	jedem	in	dem	Gebiet	der	jeweiligen	Regi-
onalkommission	liegenden	(Erz-)Bistum	sowie	im	Offizia-
latsbezirk	 Oldenburg	 jeweils	 ein	 Mitglied,	 in	 den	 (Erz-)
Bistümern	 Freiburg	 und	 Rottenburg-Stuttgart	 jeweils	
zwei	Mitglieder,	für	einen	Zeitraum	von	vier	Jahren	(Amts-
periode)	gewählt.	2Wiederwahl	ist	möglich.

(2)	1Jeder	Diözesan-Caritasverband	sowie	der	Landes-
Caritasverband	 Oldenburg	 entsendet	 zusätzlich	 jeweils	
ein	weiteres	Mitglied	der	Dienstgeberseite	in	die	entspre-
chende	Regionalkommission	für	einen	Zeitraum	von	vier	
Jahren	 (Amtsperiode).	 2Das	 entsandte	 Mitglied	 koordi-
niert	in	Abstimmung	mit	dem/der	nach	Absatz	1	gewähl-
ten	Vertreter(in)	die	Interessen	der	Dienstgeber	im	Gebiet	
des	 jeweiligen	 Diözesan-Caritasverbandes	 beziehungs-
weise	 des	 Landes-Caritasverbandes	 Oldenburg.	 3Wie-
derentsendung	ist	möglich.

(3)	1Die	Mitglieder	der	Dienstgeberseite	in	der	Bundes-
kommission	 werden	 durch	 die	 Mitglieder	 der	 Dienstge-
berseite	aller	Regionalkommissionen	 in	einer	gemeinsa-
men	Wahlversammlung	für	einen	Zeitraum	von	vier	Jah-
ren	 (Amtsperiode)	gewählt.	 2Von	den	28	Mitgliedern	der	
Bundeskommission	müssen	mindestens	14	Vertre	ter(in-
nen)	Mitglied	einer	Regionalkommission	sein.	3Jede	Regi-
onalkommission	 muss	 mit	 mindestens	 zwei	 Mitgliedern	
vertreten	sein.	4Wiederwahl	ist	möglich.

(4)	 1Wählbar	 beziehungsweise	 entsendbar	 als	
Vertreter(in)	der	Dienstgeber	 ist	derjenige/diejenige,	der/
die	 Mitglied	 eines	 Organs	 eines	 kirchlich-caritativen	
Rechtsträgers	 ist,	das	zur	gesetzlichen	Vertretung	beru-
fen	ist,	oder	der/die	leitende(r)	Mitarbeiter(in)	eines	kirch-
lich-caritativen	Rechtsträgers	nach	der	Mitarbeitervertre-
tungsordnung	 des	 jeweiligen	 (Erz-)Bistums	 ist.	 2Nicht	
wählbar	 beziehungsweise	 entsendbar	 ist,	 wer	 Mitglied	
des	 Vorbereitungsausschusses	 nach	 §	 2	 oder	 eines	
Wahl	vorstandes	nach	§	3	der	Wahlordnung	 für	die	Ver-
treter(innen)	 der	 Dienstgeber	 in	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	ist.

(5)	 Das	 Nähere	 regelt	 die	 Wahlordnung	 für	 die	
Vertreter(innen)	der	Dienstgeber	in	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission,	die	Bestandteil	dieser	Ordnung	ist.

§ 5a Leitungsausschüsse

(1)	Der	Leitungsausschuss	der	Mitarbeiterseite	besteht	
aus	sieben	Vertreter(inne)n	der	Mitarbeiter(innen),	der	Lei-
tungsausschuss	der	Dienstgeberseite	aus	sieben	Ver	tre-
ter(inne)n	der	Dienstgeber.	

(2)	 1Die	 Mitglieder	 der	 Mitarbeiterseite	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	wählen	für	die	jeweilige	Amtspe-
riode	aus	ihrer	Mitte	sieben	Vertreter(innen)	als	Leitungs-
ausschuss	der	Mitarbeiterseite.	2Mindestens	vier	Mitglie-
der	 des	 Leitungsausschusses	 müssen	 Mitglieder	 der	
Bundeskommission	sein.	

(3)	 1Die	 Mitglieder	 der	 Dienstgeberseite	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	wählen	für	die	jeweilige	Amtspe-
riode	aus	ihrer	Mitte	sieben	Vertreter(innen)	als	Leitungs-
ausschuss	 der	 Dienstgeberseite.	 2Mindestens	 vier	 Mit-
glieder	des	Leitungsausschusses	müssen	Mitglieder	der	
Bundeskommission	sein.	

(4)	 1Die	 Wahlen	 zum	 Leitungsausschuss	 erfolgen	 auf	
beiden	 Seiten	 anlässlich	 ihrer	 jeweils	 ersten	 Mitglieder-
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versammlung	 zu	 Beginn	 der	 jeweiligen	 Amtsperiode	 in	
geheimer	Abstimmung.	2Zunächst	werden	in	einer	ersten	
Wahl	vier	Mitglieder	aus	der	Bundeskommission	gewählt.	
3Anschließend	werden	in	einer	zweiten	Wahl	aus	den	Mit-
gliedern	der	Mitgliederversammlung	die	übrigen	Mitglie-
der	 gewählt.	 4Gewählt	 sind	 jeweils	 die	 Kandidat(inn)en	
mit	 der	 jeweils	 höchsten	 Stimmenzahl.	 5Bei	 Stimmen-
gleichheit	findet	zwischen	stimmengleichen	Personen	ei-
ne	Stichwahl	statt.	6Besteht	auch	danach	Stimmengleich-
heit,	entscheidet	das	Los.	

(5)	1Die	Leitungsausschüsse	konstituieren	sich	spätes-
tens	zwei	Monate	nach	Beginn	der	Amtsperiode.	2Bis	zu	
den	Wahlen	führen	die	Mitglieder	des	Leitungsausschus-
ses	der	vorherigen	Amtsperiode	die	laufenden	Geschäfte	
weiter,	 soweit	 sie	erneut	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission	 sind.	 3Sie	 bereiten	 insbesondere	 die	 erste	
Mitgliederversammlung	vor.

(6)	 1Die	 Leitungsausschüsse	 bereiten	 gemeinsam	 die	
Sitzungen	der	Bundeskommission	vor.	2Sie	schlagen	die	
Tagesordnung	vor	und	erarbeiten	Beschlussanträge,	die	
zur	 Entscheidung	 der	 Bundeskommission	 gestellt	 wer-
den.	 3Die	Leitungsausschüsse	geben	sich	eine	gemein-
same	 Geschäftsordnung.	 4Die	 Mitglieder	 des	 Leitungs-
ausschusses	 der	 Mitarbeiter-	 beziehungsweise	 der	
Dienstgeberseite,	 die	 nicht	 Mitglieder	 der	 Bundeskom-
mission	 sind,	 können	 als	 Gäste	 an	 den	 Sitzungen	 der	
Bundeskommission	teilnehmen.

(7)	 1Der	 Leitungsausschuss	 der	 Mitarbeiterseite	 führt	
die	 laufenden	Geschäfte,	 leitet	die	Mitarbeiterseite	nach	
innen	und	vertritt	sie	nach	außen	auf	der	Grundlage	der	
Beschlüsse	der	Mitgliederversammlungen.	2Er	organisiert	
insbesondere	die	Kommunikation	auf	der	Mitarbeiterseite	
der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	und	ist	für	die	Umset-
zung	 des	 Budgets	 der	 Mitarbeiterseite	 sowie	 für	 die	
Fachaufsicht	 über	 die	 hauptamtlichen	 Mitarbeiter(innen)	
der	Mitarbeiterseite	verantwortlich.	

(8)	1Der	Leitungsausschuss	der	Dienstgeberseite	führt	
die	laufenden	Geschäfte,	leitet	die	Dienstgeberseite	nach	
innen	und	vertritt	sie	nach	außen	auf	der	Grundlage	der	
Beschlüsse	der	Mitgliederversammlungen.	2Er	organisiert	
insbesondere	 die	 Kommunikation	 auf	 der	 Dienstgeber-
seite	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	 und	 ist	 für	 die	
Umsetzung	des	Budgets	der	Dienstgeberseite	sowie	für	
die	Fachaufsicht	über	die	hauptamtlichen	Mitarbei	ter(in-
nen)	der	Dienstgeberseite	verantwortlich.

§ 5b Mitgliederversammlungen

(1)	 1Auf	Bundesebene	finden	 jeweils	auf	Dienstgeber-	
und	 auf	 Mitarbeiterseite	 Mitgliederversammlungen	 statt.	
2Sie	 setzen	 sich	 zusammen	 aus	 allen	 Mitgliedern	 der	
Bundeskommission	 und	 der	 Regionalkommissionen	 der	
jeweiligen	Seite.	

(2)	 1Aufgaben	 der	 Mitgliederversammlungen	 sind	 die	
Wahl	des	Leitungsausschusses	der	jeweiligen	Seite	nach	
§	5a,	Wahlen	der	Vertreter(innen)	ihrer	Seite,	soweit	diese	
oder	eine	andere	Ordnung	die	Vertretung	der	 jeweiligen	
Seite	 vorsehen,	 sowie	 der	 Beschluss	 von	 Grundsätzen	
des	tarifpolitischen	Vorgehens.	

(3)	Die	Mitgliederversammlungen	geben	sich	jeweils	ei-
ne	Geschäftsordnung.

§ 6 Vorzeitige Beendigung der Mitgliedschaft

(1)	 Das	 Amt	 eines	 Mitglieds	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	endet	vorzeitig

–	durch	Niederlegung	des	Amtes	in	schriftlicher	Form,

–	im	Falle	grober	Vernachlässigung	oder	grober	Verlet-
zung	 der	 Befugnisse	 und	 Pflichten	 als	 Mitglied	 der	 Ar-
beitsrechtlichen	Kommission,

–	bei	einem	Wegfall	der	Voraussetzungen	für	die	Wähl-
barkeit	beziehungsweise	Entsendbarkeit	nach	§	4	Abs.	3	
und	§	5	Abs.	4.

(2)	1Über	eine	grobe	Vernachlässigung	oder	grobe	Ver-
letzung	der	Befugnisse	und	Pflichten	nach	Absatz	1	ent-
scheidet	 das	 Kirchliche	 Arbeitsgericht.	 2Voraussetzung	
ist	 im	 Hinblick	 auf	 ein	 Mitglied	 der	 Bundeskommission	
ein	Antrag	der	Bundeskommission	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission,	im	Hinblick	auf	ein	Mitglied	einer	Regional-
kommission	 ein	 Antrag	 der	 jeweiligen	 Regionalkommis-
sion.

(3)	 Über	 den	 Wegfall	 der	 Voraussetzungen	 für	 die	
Wählbarkeit	nach	§	4	Abs.	3	und	§	5	Abs.	4	entscheidet	
der	jeweilige	Leitungsausschuss	für	deren	Mitglieder.

(4)	1Ist	ein	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	
durch	Krankheit	oder	 in	sonstiger	Weise	 längerfristig	an	
der	Ausübung	des	Amtes	verhindert,	kann	der/die	Vorsit-
zende	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	 diese	 Verhin-
derung	des	Mitglieds	feststellen.	2Dazu	ist	nach	Möglich-
keit	das	Mitglied	durch	den/die	Vorsitzende(n)	anzuhören.	
3Für	 den	 Zeitraum	 der	 Verhinderung	 wird	 dann	 ein	 Er-
satzmitglied	 bestimmt.	 4Dies	 erfolgt	 für	 Mitglieder	 der	
Mitarbeiterseite	entsprechend	§	4	Abs.	5	 in	Verbindung	
mit	§	7	Wahlordnung	der	Mitarbeiterseite,	 für	Mitglieder	
der	Dienstgeberseite	gemäß	§	5	Abs.	6	in	Verbindung	mit	
§	7	der	Wahlordnung	der	Dienstgeberseite.	5Das	Ersatz-
mitglied	nimmt	ab	dem	Zeitpunkt	seiner	Bestimmung	alle	
Rechte	 und	 Pflichten	 eines	 Mitglieds	 der	 Arbeitsrechtli-
chen	Kommission	wahr.	 6Dies	gilt	 insbesondere	 im	Hin-
blick	auf	§	8.	7Teilt	das	Mitglied	den	Wegfall	seiner	Ver-
hinderung	 schriftlich	 mit,	 stellt	 der/die	 Vorsitzende	 das	
Ende	 der	 Verhinderung	 fest.	 8Damit	 endet	 die	 Amtszeit	
des	 Ersatzmitglieds.	 9Scheidet	 das	 Mitglied	 endgültig	
aus,	rückt	das	Ersatzmitglied	an	seine	Stelle.

§ 7 Interne Beratung beider Seiten

1Die	Mitarbeiterseite	und	die	Dienstgeberseite	werden	
jeweils	durch	eigene,	insbesondere	im	Tarif-	und	Arbeits-
recht	kundige	und	beim	Deutschen	Caritasverband	e.V.	
in	 einem	 Beschäftigungsverhältnis	 stehende	 Personen	
unterstützt,	 die	 nicht	 Mitglied	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	sind.	2Die	Entscheidung	über	die	Einstellung	
erfolgt	 im	Einvernehmen	mit	der	 jeweiligen	Seite.	3Diese	
Personen	 können	 mit	 Zustimmung	 der	 jeweiligen	 Seite	
beratend	an	den	Sitzungen	der	Bundeskommission,	der	
Regionalkommissionen,	 der	 Ausschüsse	 und	 der	 inter-
nen	Beratungen	teilnehmen.

§ 8 Rechtsstellung der Mitglieder, Freistellung und 
Kostenersatz

(1)	1Für	die	Mitglieder	der	Arbeitsrechtlichen	Kommis-
sion	 ist	 ihre	 Tätigkeit	 anlässlich	 der	 Wahrnehmung	 von	
Rechten	oder	 in	der	Erfüllung	von	Pflichten	nach	dieser	
Ordnung	 Dienst	 im	 Rahmen	 ihres	 Dienstverhältnisses	
und	im	Sinne	von	Unfallfürsorgebestimmungen.	2Die	Mit-
glieder	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	führen	ihr	Amt	
im	Rahmen	der	dienstlichen	Aufgaben.

(2)	 Die	 Mitglieder	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	
sind	 in	 der	 Ausübung	 ihres	 Amtes	 zu	 unterstützen	 und	
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dürfen	dabei	weder	behindert	noch	aufgrund	ihrer	Tätig-
keit	benachteiligt	oder	begünstigt	werden.

(3)	1Für	 ihre	Tätigkeit	sind	die	Mitglieder	der	Mitarbei-
terseite	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	 in	notwendi-
gem	 Umfang	 zur	 ordnungsgemäßen	 Durchführung	 ihrer	
Aufgaben	 ohne	 Minderung	 der	 Bezüge	 und	 des	 Erho-
lungsurlaubs	von	 ihren	dienstlichen	Aufgaben	 freizustel-
len.	2Die	Freistellung	enthält	den	Anspruch	auf	Reduzie-
rung	der	dienstlichen	Aufgaben	und	erfolgt	bis	zum	Ab-
lauf	 der	 jeweiligen	 Amtsperiode.	 3Für	 die	 Mitglieder	 der	
Dienstgeberseite	 erfolgt	 grundsätzlich	 anstelle	 der	 Frei-
stellungen	jeweils	ein	pauschalierter	Kostenersatz	an	den	
jeweiligen	 Anstellungsträger.	 4Über	 die	 Höhe	 der	 Pau-
schale	 entscheidet	 der	 Caritasrat	 und	 teilt	 dies	 der	 Ar-
beitsrechtlichen	Kommission	mit.

(4)	1Die	Mitglieder	der	Mitarbeiterseite	in	den	Regional-
kommissionen	 sind	 auf	 Antrag	 zur	 ordnungsgemäßen	
Durchführung	 ihrer	 Aufgaben	 jeweils	 bis	 zu	 30	 v.H.	 der	
durchschnittlichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines/einer	
Vollzeitbeschäftigten	freizustellen.	2Für	die	Mitglieder	der	
Dienstgeberseite	 in	 den	 Regionalkommissionen	 beträgt	
der	pauschalierte	Kostenersatz	für	den	Anstellungsträger	
jeweils	bis	 zu	20	v.H.	der	durchschnittlichen	 regelmäßi-
gen	Arbeitszeit	eines/einer	Vollzeitbeschäftigten.	3Weite-
re	 10	 v.H.	 der	 durchschnittlichen	 regelmäßigen	 Arbeits-
zeit	eines/einer	Vollzeitbeschäftigten	werden	dem	Budget	
der	Dienstgeberseite	zugerechnet.

(5)	1Die	Mitglieder	der	Mitarbeiterseite	 in	der	Bundes-
kommission	 sind	 auf	 Antrag	 zur	 ordnungsgemäßen	
Durchführung	 ihrer	 Aufgaben	 jeweils	 bis	 zu	 20	 v.H.	 der	
durchschnittlichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines/einer	
Vollzeitbeschäftigten	freizustellen.	2Für	die	Mitglieder	der	
Dienstgeberseite	 in	 der	 Bundeskommission	 beträgt	 der	
pauschalierte	Kostenersatz	für	den	Anstellungsträger	 je-
weils	bis	zu	10	v.H.	der	durchschnittlichen	regelmäßigen	
Arbeitszeit	 eines/einer	 Vollzeitbeschäftigten.	 3Weitere	
10	 v.H.	 der	 durchschnittlichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	
eines/einer	Vollzeitbeschäftigten	werden	dem	Budget	der	
Dienstgeberseite	zugerechnet.

(6)	Die	Mitglieder	der	Mitarbeiterseite	im	Leitungsaus-
schuss	sind	auf	Antrag	zur	ordnungsgemäßen	Durchfüh-
rung	 ihrer	 Aufgaben	 jeweils	 bis	 zu	 25	 v.H.	 der	 durch-
schnittlichen	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	 eines/einer	 Voll-
zeitbeschäftigten	 freizustellen.	 2Für	 die	 Mitglieder	 der	
Dienstgeberseite	im	Leitungsausschuss	beträgt	der	pau-
schalierte	Kostenersatz	für	den	Anstellungsträger	jeweils	
bis	 zu	 20	 v.H.	 der	 durchschnittlichen	 regelmäßigen	 Ar-
beitszeit	eines/einer	Vollzeitbeschäftigten.	3Weitere	5	v.H.	
der	durchschnittlichen	regelmäßigen	Arbeitszeit	eines/ei-
ner	Vollzeitbeschäftigten	werden	dem	Budget	der	Dienst-
geberseite	zugerechnet.

(7)	 1Die	 Mitglieder	 der	 Kommissionen	 sind	 nur	 an	 ihr	
Gewissen	und	die	Gesetze	gebunden.	2Dies	gilt	auch	bei	
Stimmrechtsübertragungen.

(8)	1Für	die	Mitglieder	der	Mitarbeiterseite	der	Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 gelten	 die	 Schutzbestimmun-
gen,	 wie	 sie	 für	 Mitglieder	 der	 Mitarbeitervertretungen	
nach	 der	 Mitarbeitervertretungsordnung	 des	 jeweiligen	
(Erz-)Bistums	gelten.	 2Dies	gilt	ebenfalls	 innerhalb	eines	
Jahres	nach	Beendigung	der	Amtszeit,	es	sei	denn,	die	
Mitgliedschaft	ist	nach	§	6	Abs.	1	vorzeitig	beendet	wor-
den.	3Wird	gegenüber	einem	Mitglied	der	Mitarbeiterseite	
eine	 betriebsbedingte	 Kündigung	 ausgesprochen,	 hat	
der	 Dienstgeber	 zur	 Berücksichtigung	 der	 Belange	 des	
Dritten	 Weges	 den	 Ältestenrat	 gemäß	 §	 14	 anzuhören;	

dies	 ist	 keine	 Wirksamkeitsvoraussetzung	 für	 die	 Erklä-
rung	der	Kündigung.

§ 9 Arbeitsweise

(1)	 1Die	 Bundeskommission,	 die	 Regionalkommissio-
nen,	 die	 Leitungsausschüsse	 und	 die	 Mitgliederver-
sammlungen	treten	bei	Bedarf	zusammen.	2Eine	Sitzung	
hat	außerdem	stattzufinden,	wenn	dies	von	der	Hälfte	der	
Mitglieder	des	jeweiligen	Gremiums	schriftlich	und	unter	
Angabe	von	Gründen	verlangt	wird.

(2)	Die	Einladung	mit	Bekanntgabe	der	Tagesordnung	
hat	für	die	Sitzungen	der	Bundes-	und	der	Regionalkom-
missionen	in	der	Regel	drei	Wochen	vor	dem	Sitzungster-
min	zu	erfolgen.	

(3)	 1Anträge	 an	 die	 jeweiligen	 Kommissionen	 können	
nur	 deren	 Mitglieder	 stellen.	 2Abweichend	 hiervon	 wer-
den	Anträge	nach	§	11	von	der	(Gesamt-)Mitarbeiterver-
tretung	oder	dem	Dienstgeber	oder	von	beiden	gestellt.

(4)	 1Die	Sitzungen	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	
und	 ihrer	 Ausschüsse	 sind	 nicht	 öffentlich.	 2Es	 können	
Sachverständige	hinzugezogen	werden.

(5)	 Die	 Leitungsausschüsse,	 die	 Mitgliederversamm-
lungen	und	die	Bundeskommission	sowie	die	Regional-
kommissionen	 geben	 sich	 jeweils	 eine	 Geschäftsord-
nung.

§ 10 Zuständigkeiten der Bundeskommission und der 
Regionalkommissionen 

(1)	 1Die	Bundeskommission	hat	eine	umfassende	Re-
gelungszuständigkeit	 mit	 Ausnahme	 der	 Bereiche,	 die	
ausschließlich	 den	 Regionalkommissionen	 zugewiesen	
sind.	 2In	 den	 ausschließlich	 den	 Regionalkommissionen	
zugewiesenen	Bereichen	bestehen	Bandbreiten;	sie	be-
tragen	 für	die	Festlegung	der	Höhe	aller	Vergütungsbe-
standteile	 von	 den	 mittleren	 Werten	 20	 v.H.	 Differenz	
nach	oben	und	nach	unten,	für	die	Festlegung	des	Um-
fangs	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	und	des	Umfangs	des	
Erholungsurlaubs	von	den	mittleren	Werten	10	v.H.	Diffe-
renz	nach	oben	und	nach	unten.	3Die	Bundeskommission	
legt	 die	 mittleren	 Werte	 fest;	 sie	 kann	 den	 Umfang	 der	
Bandbreiten	durch	Beschluss	verändern.

4Die	Bundeskommission	kann	die	Geltung	der	mittle-
ren	Werte	und	Bandbreiten	zeitlich	befristen.	5Nach	Ab-
lauf	des	Geltungszeitraums	besteht	für	die	Regionalkom-
missionen	 keine	 Möglichkeit,	 neue	 Werte	 zur	 Höhe	 der	
Vergütungsbestandteile,	 zum	 Umfang	 der	 regelmäßigen	
Arbeitszeit	 und	 zum	 Umfang	 des	 Erholungsurlaubs	 zu	
beschließen.	6Es	gelten	die	zu	diesem	Zeitpunkt	gültigen	
Werte	 der	 Regionalkommission	 unverändert	 fort.	 7Be-
schlüsse	 nach	 §	 11	 sind	 weiterhin	 zulässig.	 8Die	 Band-
breiten	gelten	nicht	für	Beschlüsse	nach	§	11.

(2)	1Die	Regionalkommissionen	sind	ausschließlich	zu-
ständig	für	die	Festlegung	der	Höhe	aller	Vergütungsbe-
standteile,	 des	 Umfangs	 der	 regelmäßigen	 Arbeitszeit	
und	 des	 Umfangs	 des	 Erholungsurlaubs.	 2Dabei	 haben	
sie	die	von	der	Bundeskommission	nach	Absatz	1	festge-
legten	Bandbreiten	einzuhalten.	 3Fasst	die	Bundeskom-
mission	 nach	 Aufforderung	 durch	 den	 Beschluss	 einer	
Regionalkommission	nicht	innerhalb	von	sechs	Monaten	
einen	Beschluss	zur	Festsetzung	eines	mittleren	Wertes	
und	 des	 Umfangs	 einer	 Bandbreite,	 kann	 die	 Regional-
kommission	 einen	 eigenen	 Beschluss	 nach	 Absatz	 2	
Satz	1	ohne	eine	nach	Absatz	1	Sätze	2	und	3	festgelegte	
Bandbreite	fassen.	4Beschlüsse	einer	Regionalkommissi-
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on,	die	außerhalb	der	durch	die	Bundeskommission	fest-
gelegten	 Bandbreite	 liegen,	 sind	 als	 Beschluss	 der	 äu-
ßersten	von	der	Bundeskommission	als	zulässig	 festge-
legte	Bandbreite	auszulegen.

(3)	 1Die	 Regionalkommissionen	 können	 zudem	 Rege-
lungen	 der	 Beschäftigungssicherung	 beschließen.	 2So-
weit	 diese	 Regelungen	 im	 Widerspruch	 zu	 Regelungen	
der	 Bundeskommission	 stehen,	 gehen	 die	 Regelungen	
der	Regionalkommissionen	vor.

(4)	 Die	 Regionalkommissionen	 können	 durch	 Be-
schluss	bei	der	Bundeskommission	beantragen,	von	ei-
ner	festgelegten	Bandbreite	abweichen	zu	dürfen.

(5)	 1Die	 Regionalkommissionen	 können	 durch	 Be-
schluss	eigene	Regelungszuständigkeiten	zeitlich	befris-
tet	 an	 die	 Bundeskommission	 übertragen,	 die	 Bundes-
kommission	kann	durch	Beschluss	eigene	Regelungszu-
ständigkeiten	zeitlich	befristet	an	eine	oder	mehrere	Re-
gionalkommissionen	übertragen.	2Erfolgt	ein	solcher	Be-
schluss,	bedarf	die	Übertragung	der	Zustimmung	durch	
die	Kommissionen,	die	diese	Zuständigkeiten	erhalten.

(6)	 1Die	 Regionalkommissionen	 können	 durch	 Be-
schluss	 die	 Bundeskommission	 auffordern,	 in	 einer	 der	
Bundeskommission	 zugeordneten	 Regelungszuständig-
keit	einen	Beschluss	zu	fassen,	wenn	sie	dazu	einen	ei-
genen	Regelungsvorschlag	vorlegen.	2Fasst	die	Bundes-
kommission	 nicht	 innerhalb	 von	 sechs	 Monaten	 einen	
Beschluss	mit	dieser	oder	einer	anderen	Regelung,	kann	
die	Regionalkommission	anstelle	der	Bundeskommission	
einen	eigenen	Beschluss	 fassen.	 3Dies	gilt	auch	 für	den	
Fall,	 dass	 die	 Bundeskommission	 nach	 Aufforderung	
durch	Beschluss	einer	Regionalkommission	keine	mittle-
ren	Werte	für	die	Höhe	der	Vergütungsbestandteile,	des	
Umfangs	der	regelmäßigen	Arbeitszeit	und	des	Umfangs	
des	Erholungsurlaubs	innerhalb	von	sechs	Monaten	fest-
legt;	 dann	 kann	 die	 Regionalkommission	 die	 Höhe	 der	
Vergütungsbestandteile,	 den	 Umfang	 der	 regelmäßigen	
Arbeitszeit	und	den	Umfang	des	Erholungsurlaubs	ohne	
mittlere	Werte	verändern.	4Fasst	die	Bundeskommission	
nach	 Ablauf	 von	 sechs	 Monaten	 einen	 Beschluss	 ent-
sprechend	 dem	 Regelungsvorschlag	 der	 Regionalkom-
mission	oder	mit	einer	anderen	Regelung,	erlischt	die	Be-
schlusskompetenz	der	Regionalkommission.	5Soweit	die	
von	der	Regionalkommission	beschlossenen	Regelungen	
im	 Widerspruch	 zu	 späteren	 Beschlüssen	 der	 Bundes-
kommission	stehen,	gehen	die	Regelungen	der	Bundes-
kommission	vor.	6Dabei	hat	die	Bundeskommission	eine	
Übergangsregelung	 festzulegen.	 7Soweit	 diese	 Über-
gangsregelung	 nicht	 erfolgt,	 gelten	 die	 Beschlüsse	 der	
Regionalkommission	weiter.

(7)	Die	Bundeskommission	und	die	Regionalkommissi-
onen	 haben	 auch	 eine	 Zuständigkeit	 für	 spartenspezifi-
sche	Regelungen.

§ 11 Einrichtungsspezifische Regelungen

(1)	 1Jede	 (Gesamt-)Mitarbeitervertretung	 oder	 jeder	
Dienstgeber	oder	beide	gemeinsam	können	 für	die	Ge-
samtheit	 der	 Einrichtungen	 eines	 Trägers,	 für	 eine	 Ein-
richtung	oder	für	Teile	einer	Einrichtung	einen	schriftlich	
zu	 begründenden	 Antrag	 an	 die	 zuständige	 Regional-
kommission	stellen,	von	den	durch	die	Regionalkommis-
sion	 festgelegten	 Regelungen	 abzuweichen.	 2Zur	 Be-
gründung	hat	der	Antragsteller	geeignete	Unterlagen	vor-
zulegen.	 3Bei	Anträgen	einer	 (Gesamt-)Mitarbeitervertre-
tung	reicht	eine	substantiierte	Darstellung	aus.	4Die	Regi-

onalkommission	kann	von	dem	Dienstgeber	der	Einrich-
tung	geeignete	Unterlagen	anfordern.

(2)	Für	Anträge,	die	die	Gesamtheit	der	Einrichtungen	
eines	Trägers	betreffen,	die	im	Zuständigkeitsbereich	von	
mehreren	 Regionalkommissionen	 liegen,	 ist	 in	 Abwei-
chung	von	§	2	Abs.	5	die	Regionalkommission	zuständig,	
in	der	der	Träger	seinen	Sitz	hat.

(3)	1Über	einen	Antrag	nach	Absatz	1	entscheidet	eine	
Unterkommission	der	Regionalkommission	(Absatz	4)	in-
nerhalb	von	drei	Monaten	durch	Beschluss.	 2Soweit	sie	
Abweichungen	 zulässt,	 sind	 diese	 zeitlich	 zu	 befristen.	
3Die	 Frist	 nach	 Satz	 1	 beginnt	 mit	 der	 Feststellung	 der	
Vollständigkeit	 der	 eingereichten	 Unterlagen	 durch	 die	
Geschäftsstelle.

(4)	1Für	Anträge	nach	Absatz	1	werden	Unterkommissi-
onen	 der	 Regionalkommission	 eingerichtet.	 2Die	 Unter-
kommissionen	werden	aus	Mitgliedern	der	Regionalkom-
mission	besetzt.	3Sie	bestehen	aus	zwei	Vertreter(inne)n	
der	 Mitarbeiter(innen)	 und	 zwei	 Vertreter(inne)n	 der	
Dienstgeber.	 4Die	 Regionalkommission	 kann	 eine	 Erhö-
hung	auf	jeweils	drei	Vertreter(innen)	jeder	Seite	beschlie-
ßen.	5Die	Besetzung	und	das	Verfahren	regelt	die	Regio-
nalkommission.	 6Ein	Mitglied	der	Unterkommission	wird	
von	 den	 Mitgliedern	 dieser	 Unterkommission	 zum/zur	
Vorsitzenden,	 ein	 anderes	 Mitglied	 zum/zur	 stellvertre-
tenden	 Vorsitzenden	 bestimmt.	 7Die	 Anstellungsträger	
der	Mitglieder	der	Unterkommission	sollen	nicht	in	einem	
unmittelbaren	Konkurrenzverhältnis	zur	antragstellenden	
Einrichtung	stehen.	8Die	Mitglieder	der	Unterkommission	
sollen	Gespräche	mit	der	betroffenen	(Gesamt-)Mitarbei-
tervertretung	 und	 dem	 betroffenen	 Dienstgeber	 führen.	
9Sie	können	Sachverständige	hinzuziehen.

(5)	Fasst	die	Unterkommission	der	Regionalkommissi-
on	zu	dem	Antrag	einen	einstimmigen	Beschluss	oder	ei-
nen	Beschluss	mit	der	Mehrheit	von	drei	Viertel	der	Mit-
glieder	 der	 Unterkommission	 oder	 wird	 der	 Antrag	 ein-
stimmig	 oder	 mit	 drei	 Viertel	 der	 Mitglieder	 der	 Unter-
kommission	 abgelehnt,	 ist	 ihre	 Entscheidung	 abschlie-
ßend.

(6)	1Erreicht	ein	Antrag	in	der	Unterkommission	der	Re-
gionalkommission	nicht	die	erforderliche	Mehrheit,	stim-
men	ihm	jedoch	die	Hälfte	der	Mitglieder	der	Unterkom-
mission	 zu,	 oder	 entscheidet	 die	 Unterkommission	 der	
Regionalkommission	aus	Gründen,	die	der	Antragsteller	
nicht	zu	vertreten	hat,	nicht	 innerhalb	von	drei	Monaten	
über	den	Antrag,	kann	der	Antragsteller	 innerhalb	eines	
Monats	 ein	 Vermittlungsverfahren	 nach	 Absatz	 8	 einlei-
ten.	 2Die	 Anrufung	 des	 Vermittlungsausschusses	 been-
det	das	Verfahren	vor	der	Unterkommission.

(7)	 Für	 die	 Tätigkeit	 der	 Regionalkommissionen	 nach	
dieser	Bestimmung	kann	von	dem	betroffenen	Dienstge-
ber	 eine	 Beratungsgebühr	 und/oder	 eine	 Beschlussge-
bühr	erhoben	werden;	Grundlage	 ist	eine	Gebührenord-
nung,	die	der	Caritasrat	des	Deutschen	Caritasverbandes	
auf	Antrag	des/der	Vorsitzenden	der	Bundeskommission	
erlässt.

(8)	1Für	Vermittlungsverfahren	nach	Absatz	6	wird	der	
Vermittlungsausschuss	nach	§	16	Abs.	1	 in	Verbindung	
mit	§	16	Abs.	10	tätig.	2Dieser	entscheidet	durch	Spruch	
mit	 der	 Mehrheit	 seiner	 Mitglieder.	 3Eine	 Stimmenthal-
tung	ist	nicht	möglich.	4Der	Spruch	tritt	an	die	Stelle	eines	
Beschlusses	der	Unterkommission	der	Regionalkommis-
sion.	 5§	 16	 gilt	 mit	 Ausnahme	 des	 Absatzes	 2	 entspre-
chend.	 6Entscheidet	 der	 Vermittlungsausschuss	 nicht	



66	 Kirchliches Amtsblatt 2012 / Stück 5

binnen	eines	Monats,	wird	die	Fälligkeit	der	anzuwenden-
den	Regelungen	insoweit	aufgeschoben,	wie	eine	Abwei-
chung	 im	 Vermittlungsverfahren	 beantragt	 wird.	 7Die	
Obergrenze	ist	der	ursprünglich	gestellte	Antrag.

(9)	 Wird	 im	 Vermittlungsausschuss	 die	 Befangenheit	
eines	 Mitglieds	 des	 Vermittlungsausschusses	 festge-
stellt,	rückt	das	Mitglied	der	jeweiligen	Seite	aus	dem	er-
weiterten	Vermittlungsausschuss	nach.

§ 12 Ausschüsse

(1)	 1Die	 Kommissionen	 können	 zur	 Behandlung	 be-
stimmter	Sachthemen	Ausschüsse	bilden.	 2Diese	berei-
ten	die	Beschlüsse	der	Kommissionen	vor.

(2)	Die	Mitglieder,	die	Vorsitzenden	und	die	stellvertre-
tenden	 Vorsitzenden	 der	 Ausschüsse	 werden	 von	 den	
Kommissionen	aus	ihrer	Mitte	gewählt.

(3)	1Die	Ausschusssitzungen	werden	von	dem/der	Vor-
sitzenden	 geleitet,	 in	 Abwesenheit	 von	 dessen/deren	
Stellvertreter(in).	2Die	Einberufung	der	Sitzungen	und	die	
Führung	der	laufenden	Geschäfte	der	Ausschüsse	über-
nimmt	die	Geschäftsstelle.

(4)	Zu	den	Ausschusssitzungen	können	Sachverständi-
ge	hinzugezogen	werden.

§ 13 Beschlüsse

(1)	Beschlüsse	der	Kommissionen	von	Rechtsnormen	
über	 Inhalt,	 Abschluss	 und	 Beendigung	 von	 Dienstver-
hältnissen	sowie	Beschlüsse	der	Kommissionen	nach	§	6	
Abs.	2	bedürfen,	mit	Ausnahme	von	§	15	Abs.	4,	jeweils	
einer	Mehrheit	von	drei	Viertel	ihrer	Mitglieder.	

(2)	 1Die	 sonstigen	Beschlüsse	der	Kommissionen	be-
dürfen	der	Mehrheit	ihrer	Mitglieder.	2Sonstige	Beschlüs-
se	sind	auch	Beschlüsse	nach	§	10	Abs.	5.

(3)	 1In	 Eilfällen	 und	 in	 Angelegenheiten,	 für	 die	 eine	
mündliche	 Verhandlung	 entbehrlich	 ist,	 können	 Be-
schlüsse	der	Kommissionen	durch	schriftliche	Stimmab-
gabe	 herbeigeführt	 werden.	 2Sie	 bedürfen	 der	 Einstim-
migkeit.	3Über	die	Einleitung	des	schriftlichen	Verfahrens	
entscheidet	der/die	Vorsitzende	der	jeweiligen	Kommissi-
on.	 4Das	 Ergebnis	 der	 schriftlichen	 Stimmabgabe	 wird	
von	 der	 Geschäftsstelle	 festgestellt	 und	 den	 jeweiligen	
Kommissionsmitgliedern	schriftlich	mitgeteilt.

(4)	Auf	Antrag	eines	Mitglieds	einer	Kommission	findet	
eine	Beschlussfassung	in	geheimer	Abstimmung	statt.

§ 14 Ältestenrat

(1)	Erhält	ein	Antrag	nicht	die	Mehrheit	von	drei	Viertel	
der	 Mitglieder	 der	 Bundeskommission,	 stimmen	 jedoch	
mindestens	die	Hälfte	ihrer	Mitglieder	dem	Beschluss	zu,	
kann	 innerhalb	 von	einem	Monat	mindestens	die	Hälfte	
der	Mitglieder	der	Bundeskommission	durch	Antrag	den	
Ältestenrat	anrufen,	der	durch	die	Erarbeitung	eines	Ver-
mittlungsvorschlages	 auf	 eine	 gütliche	 Einigung	 hinwir-
ken	soll.	

(2)	Der	Ältestenrat	setzt	sich	zusammen	aus	dem/der	
Vorsitzenden	der	Bundeskommission,	der/die	dem	Ältes-
tenrat	vorsteht,	 jeweils	zwei	Mitgliedern	der	Mitarbeiter-
seite	 und	 der	 Dienstgeberseite,	 die	 jeweils	 von	 beiden	
Seiten	 der	 Bundeskommission	 benannt	 werden,	 und	
dem/der	Geschäftsführer(in).	

(3)	 Die	 Regionalkommissionen	 können	 in	 ihren	 Ge-
schäftsordnungen	 ein	 entsprechendes	 Verfahren	 vorse-
hen.	

§ 15 Vermittlungsverfahren

(1)1Im	Anschluss	an	ein	gescheitertes	Verfahren	nach	
§	14	Abs.	1	oder	anstelle	eines	solchen	Verfahrens	kann	
mindestens	die	Hälfte	der	Mitglieder	der	Bundeskommis-
sion	 innerhalb	von	einem	Monat	durch	Antrag	den	Ver-
mittlungsausschuss	 zur	 Vorlage	 eines	 Vermittlungsvor-
schlags	anrufen.	2Die	Mitglieder	der	Bundeskommission,	
die	nicht	für	den	Antrag	gestimmt	haben,	haben	die	Mög-
lichkeit,	gemeinsam	schriftlich	Stellung	zu	nehmen,	sich	
zu	positionieren,	Gegenvorstellungen	und	eigene	Forde-
rungen	einzubringen,	soweit	dies	nicht	bereits	geschehen	
ist.

(2)	1Das	Vermittlungsverfahren	wird	durch	den	Vermitt-
lungsausschuss	 mit	 einem	 Vermittlungsvorschlag	 oder	
mit	der	Feststellung	abgeschlossen,	keinen	Vermittlungs-
vorschlag	unterbreiten	 zu	können.	 2Einem	Vermittlungs-
vorschlag	muss	die	Mehrheit	der	stimmberechtigten	Mit-
glieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 zustimmen.	 3Der	
Vermittlungsausschuss	 legt	 den	 Vermittlungsvorschlag	
der	 jeweiligen	 Kommission	 zur	 Entscheidung	 vor.	 4Wird	
dem	 Vermittlungsvorschlag	 nicht	 zugestimmt,	 bleibt	 es	
bei	der	bisherigen	Rechtslage.

(3)	1Im	Anschluss	an	ein	gescheitertes	Vermittlungsver-
fahren	nach	Absatz	1	kann	mindestens	die	Hälfte	der	Mit-
glieder	der	Bundeskommission	durch	Antrag	den	erwei-
terten	 Vermittlungsausschuss	 anrufen.	 2Die	 Mitglieder	
der	 Bundeskommission,	 die	 nicht	 für	 den	 Antrag	 ge-
stimmt	haben,	haben	die	Möglichkeit,	gemeinsam	schrift-
lich	Stellung	zu	nehmen,	sich	zu	positionieren,	Gegenvor-
stellungen	und	eigene	Forderungen	einzubringen,	soweit	
dies	nicht	bereits	geschehen	ist.	3Der	erweiterte	Vermitt-
lungsausschuss	hat	dann	durch	Spruch	zu	entscheiden.	
4Der	Spruch	hat	eine	Regelung	zu	enthalten.	5Der	erwei-
terte	 Vermittlungsausschuss	 entscheidet	 mit	 der	 Mehr-
heit	 seiner	 Mitglieder.	 6Eine	 Stimmenthaltung	 ist	 nicht	
möglich.	7Der	Spruch	tritt	an	die	Stelle	eines	Beschlusses	
der	Bundeskommission.

(4)	1Die	Bundeskommission	kann	 innerhalb	eines	Mo-
nats	nach	der	Verkündung	den	Spruch	des	Vermittlungs-
ausschusses	mit	der	Mehrheit	 ihrer	Mitglieder	durch	ei-
nen	eigenen	Beschluss	ersetzen.	2Erst	nach	Ablauf	dieser	
Frist	 ist	 der	 Spruch	 des	 Vermittlungsausschusses	 nach	
§	18	in	Kraft	zu	setzen.

(5)	Für	die	Regionalkommissionen	gelten	die	Absätze	1	
bis	4	entsprechend.

(6)	Unbeschadet	der	Regelungen	in	den	Absätzen	1	bis	
5	kann	der	Ortsordinarius	 im	Einzelfall	das	Vorliegen	ei-
nes	 unabweisbaren	 Regelungsbedürfnisses	 unüberprüf-
bar	feststellen	und	die	notwendige	Entscheidung	treffen.

§ 16 Vermittlungsausschuss 

(1)	1Der	Vermittlungsausschuss	nach	§	15	Abs.	1	setzt	
sich	zusammen	aus	je	einem/einer	Vorsitzenden	der	bei-
den	Seiten,	der/die	nicht	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission	 ist,	 je	 einem	 Mitglied	 der	 Mitarbeiterseite	
und	der	Dienstgeberseite	der	Bundeskommission	sowie	
je	 einem	 Mitglied	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 Dienstgeber-
seite,	das	nicht	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	Kommis-
sion	 ist.	 2Der/Die	 Vorsitzende	 der	 beiden	 Seiten	 haben	
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jeweils	eine(n)	Stellvertreter(in),	der/die	bei	Verhinderung	
der/des	Vorsitzenden	tätig	wird.

(2)	 Der	 erweiterte	 Vermittlungsausschuss	 nach	 §	 15	
Abs.	3	setzt	sich	zusammen	aus	den	Mitgliedern	des	Ver-
mittlungsausschusses	gemäß	Absatz	1	und	aus	je	einem	
weiteren	Mitglied	der	Mitarbeiterseite	und	der	Dienstge-
berseite	der	Bundeskommission	sowie	je	einem	weiteren	
Mitglied	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	 Dienstgeberseite,	
das	nicht	Mitglied	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	ist.

(3)	 1Die	 Einladungen	 zu	 den	 Sitzungen	 des	 Vermitt-
lungsausschusses	 erfolgen	 durch	 die	 beiden	 Vorsitzen-
den.	 2Für	 jedes	Vermittlungsverfahren	nach	§	15	Abs.	1	
und	nach	§	15	Abs.	3	wird	jeweils	zu	Beginn	des	Verfah-
rens	 einvernehmlich	 von	 den	 Mitgliedern	 festgelegt,	
welche(r)	 der	 beiden	 Vorsitzenden	 die	 Sitzung	 nach	
pflichtgemäßem	Ermessen	leitet	und	welche(r)	unterstüt-
zend	 teilnimmt.	 3Kommt	 keine	 solche	 einvernehmliche	
Festlegung	zustande,	entscheidet	das	Los.	 4Der/Die	 lei-
tende	Vorsitzende	kann	Sachverständige	hinzuziehen.

(4)	1Die	beiden	Vorsitzenden	unterbreiten	dem	Vermitt-
lungsausschuss	 oder	 dem	 erweiterten	 Vermittlungsaus-
schuss	einen	gemeinsamen	Vorschlag.	2Bei	der	Abstim-
mung	über	diesen	Vorschlag	haben	die	beiden	Vorsitzen-
den	eine	einzige	gemeinsame	Stimme.

(5)	 1Die	 Mitglieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 und	
des	erweiterten	Vermittlungsausschusses	werden	zu	Be-
ginn	 der	 jeweiligen	 Amtsperiode	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	gewählt.	2Die	beiden	Vorsitzenden	des	Ver-
mittlungsausschusses	und	 ihre	Stellvertreter(innen)	wer-
den	gemeinsam	von	den	Mitgliedern	der	Bundeskommis-
sion	mit	der	Mehrheit	ihrer	Mitglieder	gewählt.	3Die	übri-
gen	Mitglieder	des	Vermittlungsausschusses	werden	 je-
weils	von	den	Mitgliedern	der	Bundeskommission	mit	der	
Mehrheit	 ihrer	 Mitglieder	 gewählt.	 4Die	 Wahlen	 erfolgen	
durch	 geheime	 Abstimmung;	 sie	 werden	 von	 der	 Ge-
schäftsstelle	vorbereitet	und	durchgeführt.

(6)	 1Die	 Amtszeit	 der	 Mitglieder	 des	 Vermittlungsaus-
schusses	 beträgt	 vier	 Jahre	 (Amtsperiode).	 Wiederwahl	
ist	zulässig.	2Die	Amtszeit	eines	Mitglieds	endet	vorzeitig,	
wenn	es	von	seinem	Amt	im	Vermittlungsausschuss	zu-
rücktritt	oder	wenn	es	als	Mitglied	der	Bundeskommissi-
on	 vorzeitig	 aus	 der	 Bundeskommission	 ausscheidet.	
3Dann	findet	für	den	Rest	der	Amtszeit	eine	erneute	Wahl	
statt.

(7)	1Eine	Sitzung	findet	nur	in	Anwesenheit	der	beiden	
Vorsitzenden	 oder	 ihrer	 Stellvertreter(innen)	 statt.	 2Eine	
Stimmrechtsübertragung	 ist	 für	 Mitglieder	 des	 Vermitt-
lungsausschusses,	 die	 nicht	 Vorsitzende(r)	 oder	
Stellvertreter(in)	sind,	möglich.	3Ein	Mitglied	des	Vermitt-
lungsausschusses	 kann	 zusätzlich	 nicht	 mehr	 als	 ein	
übertragenes	 Stimmrecht	 ausüben.	 4Die	 Übertragung	
des	 Stimmrechts	 ist	 der	 Geschäftsstelle	 in	 Textform	
nachzuweisen.

(8)	 1Die	 Mitglieder	 des	 Vermittlungsausschusses	 sind	
nur	an	ihr	Gewissen	und	die	Gesetze	gebunden.	2Dies	gilt	
auch	bei	Stimmrechtsübertragungen.

(9)	 Die	 Vorsitzenden	 und	 die	 Mitglieder	 des	 Vermitt-
lungsausschusses,	die	nicht	Mitglieder	der	Arbeitsrechtli-
chen	Kommission	sind,	erhalten	eine	angemessene	Auf-
wandsentschädigung,	 deren	 Höhe	 der/die	 Vorsitzende	
der	Bundeskommission	festlegt.

(10)	Für	die	Regionalkommissionen	gelten	die	Absätze	
1	bis	9	entsprechend.

§ 17 Ergänzende Vermittlungsverfahren

Die	 Kommissionen	 können	 ergänzende	 Vermittlungs-
verfahren	in	ihren	Geschäftsordnungen	festlegen	oder	für	
den	Einzelfall	beschließen.

§ 18 Inkrafttreten der Beschlüsse 

(1)	 1Die	 Beschlüsse	 der	 jeweiligen	 Kommission	 sind	
durch	die	Geschäftsstelle	dem/der	 jeweiligen	Vorsitzen-
den	 zuzuleiten	 und	 von	 ihm/ihr	 zu	 unterzeichnen.	 2An-
schließend	sind	die	Beschlüsse	nach	Maßgabe	der	Richt-
linien	 für	die	 Inkraftsetzung	der	Beschlüsse	der	Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 des	 Deutschen	 Caritasverban-
des	 in	 ihrer	 jeweils	geltenden	Fassung	in	der	Bundesre-
publik	Deutschland	beziehungsweise	der	jeweiligen	Regi-
on	in	Kraft	zu	setzen.

(2)	 1Die	 Beschlüsse	 der	 Bundeskommission	 sollen	 in	
der	Verbandszeitschrift	„neue	caritas“	veröffentlicht	wer-
den.	 2Die	 Beschlüsse	 der	 Regionalkommissionen	 sollen	
in	geeigneten	diözesanen	Medien	veröffentlicht	werden.	
3Dies	gilt	nicht	für	Beschlüsse,	die	nach	§	11	gefasst	wer-
den.

§ 19 Kosten 

(1)	 1Die	 Kosten	 der	 Sitzungen	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	 sowie	 die	 Reisekosten	 (Kosten	 für	 Fahrt,	
Unterkunft	 und	 Verpflegung)	 der	 Mitglieder	 der	 Arbeits-
rechtlichen	Kommission	zu	den	Kommissions-	und	Aus-
schusssitzungen	werden	vom	Deutschen	Caritasverband	
im	Rahmen	einer	Umlage	der	Diözesan-Caritasverbände	
und	 des	 Landes-Caritasverbandes	 Oldenburg	 getragen.	
2Gleiches	 gilt	 für	 die	 durch	 eine	 Freistellung	 für	 eine(n)	
Vertreter(in)	der	Mitarbeiter(innen)	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission	 dem	 jeweiligen	 Dienstgeber	 entstehenden	
Personalkosten	 und	 für	 die	 durch	 eine	 Erstattung	 für	
eine(n)	 Vertreter(in)	 der	 Dienstgeber	 der	 Arbeitsrechtli-
chen	 Kommission	 entstehenden	 pauschalierten	 Kosten.	
3Dazu	 gehören	 auch	 die	 einem/einer	 Vertreter(in)	 der	
Mitarbeiter(innen)	 als	 Mitglied	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	entstehenden	Sachkosten.

(2)	Die	für	die	Durchführung	eines	Verfahrens	vor	den	
kirchlichen	 Arbeitsgerichten	 notwendigen	 Auslagen	 der	
Verfahrensbeteiligten	 trägt	 ebenfalls	 der	 Deutsche	 Cari-
tasverband	im	Rahmen	einer	Umlage	der	Diözesan-Cari-
tasverbände	 und	 des	 Landes-Caritasverbandes	 Olden-
burg.

(3)	Die	in	jedem	Diözesan-Caritasverband	und	im	Lan-
des-Caritasverband	 Oldenburg	 anfallenden	 Aufwendun-
gen	für	die	Umlage	zu	den	Kosten	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission	werden	von	jedem	Verband	in	einem	geeig-
neten	 Verfahren	 auf	 die	 Rechtsträger	 der	 Einrichtungen	
des	jeweiligen	Verbandsbereichs	umgelegt.

§ 19a Budgetausschuss

1Es	wird	ein	Budgetausschuss	gebildet.	2Ihm	gehören	
mindestens	 zur	 Hälfte	 Mitglieder	 der	 Arbeitsrechtlichen	
Kommission	an.	3Der	Budgetausschuss	bewertet	die	tat-
sächliche	 Verwendung	 der	 Finanzmittel	 und	 erarbeitet	
Empfehlungen	an	den	Vorstand	des	Deutschen	Caritas-
verbandes	über	die	Höhe	des	Budgets,	das	die	Delegier-
tenversammlung	 auf	 Empfehlung	 des	 Vorstandes	 fest-
legt.	 4Das	 Nähere	 regelt	 eine	 vom	 Vorstand	 des	 Deut-
schen	Caritasverbandes	erlassene	Ordnung.
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§ 20 Schlussbestimmungen 

1Diese	Ordnung	 tritt	am	1.	Januar	2013	 in	Kraft.	 2Die	
Wahlordnungen	 der	 Mitarbeiterseite	 und	 der	 Dienstge-
berseite	treten	zum	1.	März	2012	in	Kraft.

3Bis	zum	31.	Dezember	2012	gilt	die	Ordnung	der	Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 in	 der	 Fassung	 vom	 24.	
März	2010.“

„Wahlordnung der Mitarbeiterseite  
gemäß § 4 Absatz 4 der Ordnung der  

Arbeitsrechtlichen Kommission  
des Deutschen Caritasverbandes e.V.

§ 1 Gegenstand

Diese	Wahlordnung	regelt	gemäß	§	4	Abs.	4	der	Ord-
nung	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	des	Deutschen	
Caritasverbandes	 die	 Wahl	 der	 Vertreter(innen)	 der	
Mitarbeiter(innen)	 in	 den	 Regionalkommissionen	 und	 in	
der	 Bundeskommission	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommis-
sion.

§ 2 Vorbereitungsausschuss

(1)	1Die	Wahl	der	Vertreter(innen)	der	Mitarbeiter(innen)	
in	 den	 Regionalkommissionen	 und	 in	 der	 Bundeskom-
mission	 leitet	 ein	 Vorbereitungsausschuss	 (Ausschuss),	
der	aus	drei	Mitgliedern	besteht.	2Er	wird	von	den	Mitglie-
dern	 der	 Mitarbeiterseite	 in	 der	 Bundeskommission	 ge-
wählt.	3Die	Mitglieder	des	Ausschusses	müssen	die	Vor-
aussetzungen	des	§	4	Abs.	3	der	Ordnung	der	Arbeits-
rechtlichen	 Kommission	 erfüllen.	 4Sie	 dürfen	 weder	 für	
die	Arbeitsrechtliche	Kommission	kandidieren	noch	einer	
Wahlversammlung	oder	einem	Wahlvorstand	angehören.	
5Auf	die	Mitglieder	des	Ausschusses	findet	§	8	Abs.	8	der	
Ordnung	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	 bis	 ein-
schließlich	sechs	Monate	nach	Bekanntgabe	des	Wahl-
ergebnisses	entsprechende	Anwendung.

(2)	 Die	 Mitglieder	 des	 Ausschusses	 sind	 spätestens	
acht	Monate	vor	Ablauf	der	Amtsperiode	zu	wählen.

(3)	 1Der	 Ausschuss	 tritt	 innerhalb	 von	 vier	 Wochen	
nach	 seiner	 Wahl	 zur	 konstituierenden	 Sitzung	 zusam-
men.	 2Er	erlässt	einen	Wahlaufruf,	der	 in	der	Verbands-
zeitschrift	„neue	caritas“	und	geeigneten	diözesanen	Me-
dien	veröffentlicht	wird,	und	setzt	den	Zeitpunkt	fest,	bis	
zu	dem	die	Wahlhandlungen	in	den	einzelnen	(Erz-)Bistü-
mern	 und	 im	 Offizialatsbezirk	 Oldenburg	 durchgeführt	
sein	 müssen.	 3Er	 fordert	 die	 Mitarbeitervertretung	 eines	
jeden	Diözesan-Caritasverbandes	und	des	Landes-Cari-
tasverbandes	 Oldenburg	 oder	 die	 diözesane	 Arbeitsge-
meinschaft	der	Mitarbeitervertretungen,	soweit	deren	Zu-
ständigkeit	 im	 jeweiligen	Bistum	durch	bischöfliche	Re-
gelung	 festgelegt	 ist,	 auf,	 unverzüglich	 einen	 Wahlvor-
stand	zu	bilden.	4Besteht	zu	diesem	Zeitpunkt	keine	Mit-
arbeitervertretung,	 so	 ist	 unverzüglich	 eine	 Mitarbeiter-
versammlung	einzuberufen,	die	den	Wahlvorstand	bildet.

(4)	Der	Ausschuss	soll	Hinweise	zur	Wahl	und	andere	
Hilfsmittel	 erarbeiten	 und	 die	 Wahlvorstände	 bei	 der	
Durchführung	ihrer	Aufgaben	unterstützen.

§ 3 Wahlvorstand

(1)	 1Die	 Mitarbeitervertretung	 eines	 jeden	 Diözesan-
Caritasverbandes	und	des	Landes-Caritasverbandes	Ol-
denburg	 oder	 die	 diözesane	 Arbeitsgemeinschaft	 der	

Mitarbeitervertretungen,	 soweit	 deren	 Zuständigkeit	 im	
jeweiligen	Bistum	durch	bischöfliche	Regelung	festgelegt	
ist,	 bildet	 für	 ihren	 Bereich	 einen	 Wahlvorstand,	 der	 je-
weils	aus	drei	Mitgliedern	besteht	und	der	sich	bis	spä-
testens	sechs	Monate	vor	Ablauf	der	Amtsperiode	kons-
tituieren	muss.	2Die	Mitglieder	müssen	die	Voraussetzun-
gen	des	§	4	Abs.	3	der	Ordnung	der	Arbeitsrechtlichen	
Kommission	 erfüllen.	 3Sie	 dürfen	 weder	 für	 die	 Arbeits-
rechtliche	 Kommission	 kandidieren	 noch	 dem	 Vorberei-
tungsausschuss	 angehören.	 4Auf	 die	 Mitglieder	 des	
Wahlvorstandes	 findet	 §	 8	 Abs.	 8	 der	 Ordnung	 der	 Ar-
beitsrechtlichen	 Kommission	 bis	 einschließlich	 sechs	
Monate	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Wahlergebnisses	 ent-
sprechende	Anwendung.

(2)	 1Der	Wahlvorstand	erstellt	eine	Liste	der	Mitarbei-
tervertretungen	in	Einrichtungen,	die	auf	dem	Gebiet	des	
(Erz-)Bistums	liegen	und	die	 in	den	Geltungsbereich	der	
Richtlinien	 für	 Arbeitsverträge	 in	 den	 Einrichtungen	 des	
Deutschen	Caritasverbandes	fallen	(§	2	Abs.	1	AT	AVR).	
2Dazu	 gehören	 auch	 die	 Mitarbeitervertretungen	 von	
Kirchengemeinden/-stiftungen,	wenn	in	ihren	Bereich	ei-
ne	 Tageseinrichtung	 für	 Kinder	 fällt,	 deren	 Mit	ar	bei-
ter(innen)	 unter	 den	 Geltungsbereich	 der	 Richtlinien	 fal-
len.	 3Nur	die	 in	der	Liste	aufgeführten	Mitarbeitervertre-
tungen	nehmen	an	der	Wahl	teil.

(3)	 1Der	Wahlvorstand	soll	 an	diese	Mitarbeitervertre-
tungen	spätestens	sechs	Wochen	nach	seiner	Konstitu-
ierung	Wahlbenachrichtigungen	versenden.	 2Mitarbeiter-
vertretungen,	 die	 keine	 Wahlbenachrichtigung	 bis	 spä-
testens	vier	Monate	vor	Ablauf	der	Amtsperiode	erhalten	
haben,	können	gegen	die	Nichteintragung	in	der	Aufstel-
lung	 innerhalb	 einer	 Ausschlussfrist	 von	 zwei	 Wochen	
Einspruch	einlegen.	3Der	Wahlvorstand	entscheidet	über	
den	Einspruch.

(4)	 Der	 Wahlvorstand	 fordert	 die	 Mitarbeitervertretun-
gen	 auf,	 innerhalb	 einer	 festgelegten	 Frist	 schriftliche	
Wahlvorschläge	 jeweils	 für	 die	 Wahl	 des	 Vertreters/der	
Vertreterin	der	Mitarbeiter(innen)	in	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	und	 für	die	Wahl	des	Vertreters/der	Ver-
treterin	 der	 Mitarbeiter(innen)	 in	 der	 Bundeskommission	
abzugeben.

(5)	 Der	 Wahlvorschlag	 für	 den	 jeweiligen	 Wahldurch-
gang	muss	enthalten:	

a)	den	Namen	des	Kandidaten/der	Kandidatin;	
b)	den	Namen	der	Einrichtung;	
c)	die	Erklärung	des	Kandidaten/der	Kandidatin,	dass	

er/sie	der	Benennung	zustimmt;	
d)	die	Erklärung	des	Kandidaten/der	Kandidatin,	dass	

er/sie	das	passive	Wahlrecht	gemäß	der	Mitarbeiterver-
tretungsordnung	des	jeweiligen	(Erz-)Bistums	besitzt;	

e)	 die	 Unterschrift	 des/der	 Vorsitzenden	 oder	 eines	
Mitglieds	der	Mitarbeitervertretung.

(6)	Der	Wahlvorstand	bestätigt	schriftlich	den	Eingang	
eines	Wahlvorschlages	gegenüber	dem/der	Vorgeschla-
genen	und	dem/der	Vorschlagenden.

(7)	 1Der	 Wahlvorstand	 prüft,	 ob	 die	 Voraussetzungen	
für	eine	Kandidatur	gegeben	sind.	2Ist	das	nicht	der	Fall,	
weist	er	den	Wahlvorschlag	zurück.

(8)	1Der	Wahlvorstand	erstellt	anhand	der	eingegange-
nen	Wahlvorschläge	Kandidat(inn)enlisten	für	die	jeweili-
ge	Wahl.	2Sie	enthält	die	Namen	der	Wahlbewerber(innen)	
in	 alphabetischer	 Reihenfolge	 und	 die	 Namen	 der	 Ein-
richtungen.
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§ 4 Durchführung der Wahlen 

(1)	 1Der	 Wahlvorstand	 beruft	 die	 diözesane	 Wahlver-
sammlung	ein,	indem	er	die	nach	§	3	Abs.	2	dieser	Wahl-
ordnung	 wahlberechtigten	 Mitarbeitervertretungen	 auf-
fordert,	jeweils	eine(n)	Vertreter(in)	zur	diözesanen	Wahl-
versammlung	 zu	 entsenden.	 2Die	 diözesane	 Wahlver-
sammlung	wählt	die	Vertreter(innen)	in	der	jeweiligen	Re-
gionalkommission	 sowie	 den/die	 Vertreter(in)	 der	 Mit	ar-
bei	ter(innen)	 in	der	Bundeskommission	und	 tritt	 spätes-
tens	zwei	Monate	vor	dem	Ende	der	Amtsperiode	zusam-
men.	 3Der	 Wahlvorstand	 leitet	 die	 Wahlversammlung.	
4Die	 Einladung	 und	 die	 Kandidat(inn)enlisten	 müssen	
mindestens	zwei	Wochen	vorher	abgesandt	werden.

(2)	 Der	 Wahlvorstand	 muss	 die	 Mitteilung	 über	 den	
Termin	der	Wahlversammlung	und	die	Kandidat(inn)enlis-
ten	mindestens	zwei	Wochen	vorher	an	die	Kandidat(inn)
en	absenden.

(3)	 1Für	 die	 Wahl	 der	 Vertreter(innen)	 der	 Mit	ar-
beiter(innen)	in	der	jeweiligen	Regionalkommission	jedes	
(Erz-)Bistums	 sowie	 im	 Offizialatsbezirk	 Oldenburg	 und	
für	die	Wahl	des	Vertreters/der	Vertreterin	der	Mit	arbei-
ter(innen)	in	der	Bundeskommission	erstellt	der	Wahlvor-
stand	 anhand	 der	 Kandidat(inn)enlisten	 jeweils	 die	
Stimmzettel,	die	die	Namen	in	alphabetischer	Reihenfol-
ge	enthalten.	2Die	Listen	sind	getrennt	zu	erstellen	für	ei-
ne	 Wahl	 des	 Vertreters/der	 Vertreterin	 der	 Mit	ar	bei-
ter(innen)	 in	der	Bundeskommission,	der/die	gleichzeitig	
als	 Vertreter(in)	 der	 Mitarbeiter(innen)	 in	 der	 jeweiligen	
Regionalkommission	gewählt	wird,	und	für	eine	Wahl	ei-
nes	 weiteren	 Vertreters/einer	 weiteren	 Vertreterin	 der	
Mitarbeiter(innen)	 in	der	 jeweiligen	Regionalkommission,	
in	den	(Erz-)Bistümern	Freiburg	und	Rottenburg-Stuttgart	
der	zwei	weiteren	Vertreter(innen).

(4)	Jede(r)	Kandidat(in)	hat	das	Recht,	sich	in	der	Wahl-
versammlung	vor	der	Wahl	vorzustellen.	

(5)	 1Es	 finden	 geheime	 Wahlen	 statt.	 Bemerkungen	
und	 Hinzufügungen	 auf	 dem	 Stimmzettel	 oder	 das	 An-
kreuzen	 von	 mehreren	 Namen	 machen	 diesen	 ungültig.	
2Abweichend	zu	Satz	2	dürfen	bei	der	Wahl	 für	die	Mit-
glieder	der	Regionalkommission	aus	den	(Erz-)Bistümern	
Freiburg	und	Rottenburg-Stuttgart	bis	zu	zwei	Kandida-
ten	 angekreuzt	 werden.	 3Der	 Wahlvorstand	 nimmt	 die	
Auszählung	vor	und	gibt	die	Wahlergebnisse	bekannt.	

(6)	1Gewählt	als	der/die	Vertreter(in)	der	Mit	ar	bei	ter(in-
nen)	 in	 der	 Bundeskommission	 ist	 der/die	 Kandidat(in),	
der/die	 die	 meisten	 Stimmen	 erhalten	 hat.	 2Er/sie	 ist	
gleichzeitig	 als	 Vertreter(in)	 der	 Mit	arbei	ter(in	nen)	 in	 der	
jeweiligen	 Regionalkommission	 gewählt.	 3Gewählt	 als	
der/die	 Vertreter(in)	 ausschließlich	 in	 der	 jeweiligen	
Regio	nal	kommission	 ist	der/die	Kandidat(in),	der/die	die	
meisten	Stimmen	erhalten	hat;	abweichend	davon	sind	in	
den	 (Erz-)Bistümern	 Freiburg	 und	 Rottenburg-Stuttgart	
die	zwei	Kandidat(inn)en	gewählt,	die	die	meisten	Stim-
men	erhalten	haben.	

(7)	 1Bei	 Stimmengleichheit	 findet	 zwischen	 den	 stim-
mengleichen	 Kandidat(inn)en	 eine	 Stichwahl	 statt.	 2Be-
steht	 auch	 danach	 Stimmengleichheit,	 entscheidet	 das	
Los.

§ 5 Ergebnis der Wahlen
1Der	Wahlvorstand	 teilt	die	Ergebnisse	der	Wahlen	 in	

dem	(Erz-)Bistum	und	im	Offizialatsbezirk	Oldenburg	un-
verzüglich	dem	Vorbereitungsausschuss	mit	und	soll	 für	
die	 Veröffentlichung	 im	 kirchlichen	 Amtsblatt	 des	 (Erz-)

Bistums	Sorge	tragen.	2Der	Ausschuss	gibt	das	Ergebnis	
der	gesamten	Wahlen	durch	Veröffentlichung	in	der	Ver-
bandszeitschrift	„neue	caritas“	und	geeigneten	diözesa-
nen	Medien	bekannt.

§ 6 Anfechtung der Wahlen

(1)	 Eine	 Anfechtung	 einer	 Wahl	 kann	 innerhalb	 von	
zwei	Wochen	nach	Bekanntgabe	des	gesamten	Wahler-
gebnisses	 in	der	Verbandszeitschrift	 „neue	caritas“	und	
geeigneten	diözesanen	Medien	von	den	Wahlberechtig-
ten	und	Wahlbewerber(inne)n	 für	 ihren	Bereich	bei	dem	
zuständigen	 Wahlvorstand	 schriftlich	 geltend	 gemacht	
werden.

(2)	1Der	Wahlvorstand	 informiert	den/die	Betroffene(n)	
über	die	Anfechtung.	2Ist	eine	Anfechtung	begründet	und	
wird	dadurch	das	Wahlergebnis	beeinflusst,	so	wird	die	
betroffene	Wahl	für	ungültig	erklärt	und	unverzüglich	wie-
derholt.

(3)	 1Bis	 zur	 endgültigen	 Entscheidung	 bleibt	 der/die	
Betroffene	 im	Amt.	2Eine	für	ungültig	erklärte	Wahl	 lässt	
die	Wirksamkeit	der	zwischenzeitlich	durch	die	Regional-
kommissionen	und	durch	die	der	Bundeskommission	ge-
troffenen	Entscheidungen	unberührt.

§ 7 Ausscheiden eines Vertreters/einer Vertreterin

(1)	 1Scheidet	 ein(e)	 gewählte(r)	 Vertreter(in)	 der	Mit	ar-
bei	ter(innen)	als	Mitglied	einer	Regionalkommission	aus,	
so	bestimmt	die	Mitarbeiterseite	in	der	jeweiligen	Regio-
nalkommission	 für	den	Rest	der	Amtsperiode	ein	neues	
Mitglied	auf	Vorschlag	der	jeweiligen	diözesanen	Arbeits-
gemeinschaft	 der	 Mitarbeitervertretungen.	 2Ist	 in	 einem	
(Erz-)Bistum	 eine	 diözesane	 Arbeitsgemeinschaft	 nicht	
gebildet,	tritt	an	ihre	Stelle	die	Mitarbeitervertretung	beim	
Diözesan-Caritasverband.	

(2)	 1Scheidet	 ein(e)	 Vertreter(in)	 der	 Mitarbeiter(innen)	
als	Mitglied	der	Bundeskommission	aus,	so	bestimmt	die	
Mitarbeiterseite	 in	 der	 Bundeskommission	 für	 den	 Rest	
der	Amtsperiode	ein	neues	Mitglied	auf	Vorschlag	der	je-
weiligen	 diözesanen	 Arbeitsgemeinschaft	 der	 Mitarbei-
tervertretungen.	 2War	 der/die	 ausgeschiedene	 Ver	tre-
ter(in)	 Mitglied	 des	 Leitungsausschusses,	 so	 kann	 das	
neu	 zu	 bestellende	 Mitglied	 im	 Leitungsausschuss	 ein	
anderes	sein	als	das	neu	in	die	Bundeskommission	beru-
fene	Mitglied.

§ 8 Kosten der Wahl 

1Die	durch	den	Vorbereitungsausschuss	verursachten	
Kosten	 trägt	 der	 Deutsche	 Caritasverband.	 2Die	 Kosten	
eines	Wahlvorstandes	übernimmt	der	jeweilige	Diözesan-
Caritasverband	 und	 der	 Landes-Caritasverband	 Olden-
burg.	3Die	Reisekosten	der	Mitglieder	der	Wahlversamm-
lung	und	der	Kandidat(inn)en	werden	von	der	Einrichtung	
getragen,	 in	 der	 der/die	 betreffende	 Mitarbeiter(in)	 tätig	
ist.“

„Wahlordnung der Dienstgeberseite 
gemäß § 5 Absatz 5 der Ordnung der  

Arbeitsrechtlichen	Kommission		
des	Deutschen	Caritasverbandes	e.V.

§ 1 Gegenstand

Diese	Wahlordnung	regelt	gemäß	§	5	Abs.	5	der	Ord-
nung	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	des	Deutschen	
Caritasverbandes	 die	 Wahl	 und	 die	 Entsendung	 der	
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Vertreter(innen)	der	Dienstgeber	in	den	Regionalkommis-
sionen	und	in	der	Bundeskommission	der	Arbeitsrechtli-
chen	Kommission.

§ 2 Vorbereitungsausschuss

(1)	 1Die	 Wahl	 der	 Vertreter(innen)	 der	 Dienstgeber	 in	
den	 Regionalkommissionen	 leitet	 ein	 Vorbereitungsaus-
schuss	(Ausschuss),	der	aus	drei	Mitgliedern	besteht.	2Er	
wird	 von	 den	 Mitgliedern	 der	 Dienstgeberseite	 in	 der	
Bundeskommission	 gewählt.	 3Die	 Mitglieder	 des	 Aus-
schusses	dürfen	weder	für	die	Arbeitsrechtliche	Kommis-
sion	 kandidieren	 noch	 einer	 Wahlversammlung	 oder	 ei-
nem	Wahlvorstand	angehören.

(2)	 Die	 Mitglieder	 des	 Ausschusses	 sind	 spätestens	
acht	Monate	vor	Ablauf	der	Amtsperiode	zu	wählen.

(3)	 1Der	 Ausschuss	 tritt	 innerhalb	 von	 vier	 Wochen	
nach	seiner	Wahl	 zur	konstituierenden	Sitzung	zusam-
men.	2Er	erlässt	einen	Wahlaufruf,	der	in	der	Verbands-
zeitschrift	 „neue	 caritas“	 und	 geeigneten	 diözesanen	
Medien	veröffentlicht	wird,	und	setzt	den	Zeitpunkt	fest,	
bis	zu	dem	die	Wahlhandlungen	in	den	einzelnen	(Erz-)
Bistümern	und	im	Offizialatsbezirk	Oldenburg	durchge-
führt	 sein	müssen.	 3Er	 fordert	die	 jeweiligen	Diözesan-
Caritasverbände	 und	 den	 Landes-Caritasverband	 Ol-
denburg	 auf,	 unverzüglich	 einen	 Wahlvorstand	 zu	 bil-
den.

(4)	Der	Ausschuss	soll	Hinweise	zur	Wahl	und	andere	
Hilfsmittel	 erarbeiten	 und	 die	 Wahlvorstände	 bei	 der	
Durchführung	ihrer	Aufgaben	unterstützen.

§ 3 Wahlvorstand

(1)	 1Jeder	 Diözesan-Caritasverband	 und	 der	 Landes-
Caritasverband	Oldenburg	bildet	für	seinen	Bereich	einen	
Wahlvorstand,	 der	 jeweils	 aus	 drei	 Mitgliedern	 besteht	
und	der	sich	bis	spätestens	sechs	Monate	vor	Ablauf	der	
Amtsperiode	 konstituieren	 muss.	 2Die	 Mitglieder	 dürfen	
weder	 für	die	Arbeitsrechtliche	Kommission	kandidieren	
noch	 einer	 Wahlversammlung	 oder	 dem	 Vorbereitungs-
ausschuss	angehören.

(2)	1Der	Wahlvorstand	erstellt	eine	Liste	der	Rechtsträ-
ger,	die	mit	ihrer/ihren	Einrichtung(en)	Mitglied	im	jeweili-
gen	Diözesan-Caritasverband	und	im	Landes-Caritasver-
band	Oldenburg	sind	und	die	in	den	Geltungsbereich	der	
Richtlinien	 für	 Arbeitsverträge	 in	 den	 Einrichtungen	 des	
Deutschen	Caritasverbandes	fallen	(§	2	Abs.	1	AT	AVR).	
2Nur	die	 in	der	Liste	aufgeführten	Rechtsträger	nehmen	
an	der	Wahl	teil.

(3)	1Der	Wahlvorstand	soll	an	diese	Rechtsträger	spä-
testens	sechs	Wochen	nach	seiner	Konstituierung	Wahl-
benachrichtigungen	versenden.	2Rechtsträger,	die	keine	
Wahlbenachrichtigung	 bis	 spätestens	 vier	 Monate	 vor	
Ablauf	 der	 Amtsperiode	 erhalten	 haben,	 können	 gegen	
die	 Nichteintragung	 in	 der	 Aufstellung	 innerhalb	 einer	
Ausschlussfrist	 von	 zwei	 Wochen	 Einspruch	 einlegen.	
3Der	Wahlvorstand	entscheidet	über	den	Einspruch.

(4)	Der	Wahlvorstand	fordert	die	Rechtsträger	auf,	inner-
halb	einer	festgelegten	Frist	schriftliche	Wahlvorschläge	je-
weils	für	die	Wahl	des	Vertreters/der	Vertreterin	der	Dienst-
geber	in	der	jeweiligen	Regionalkommission	abzugeben.

(5)	Der	Wahlvorschlag	muss	enthalten:

a)	den	Namen	des	Kandidaten/der	Kandidatin;
b)	 den	 Namen	 des	 Rechtsträgers	 und	 die	 ausgeübte	

Tätigkeit;

c)	die	Erklärung	des	Kandidaten/der	Kandidatin,	dass	
er/sie	der	Benennung	zustimmt;	

d)	die	Erklärung	des	Kandidaten/der	Kandidatin,	dass	
er/sie	 Mitglied	 eines	 Organs	 eines	 kirchlich-caritativen	
Rechtsträgers	 ist,	das	zur	gesetzlichen	Vertretung	beru-
fen	ist,	oder	leitende(r)	Mitarbeiter(in)	eines	kirchlich-cari-
tativen	 Rechtsträgers	 nach	 der	 Mitarbeitervertretungs-
ordnung	des	jeweiligen	(Erz-)Bistums	ist;

e)	 die	 Unterschrift	 der	 gesetzlichen	 Vertretung	 des	
Rechtsträgers.

(6)	Der	Wahlvorstand	bestätigt	schriftlich	den	Eingang	
eines	Wahlvorschlages	gegenüber	dem/der	Vorgeschla-
genen	und	dem/der	Vorschlagenden.

(7)	 1Der	 Wahlvorstand	 prüft,	 ob	 die	 Voraussetzungen	
für	eine	Kandidatur	gegeben	sind.	2Ist	das	nicht	der	Fall,	
weist	er	den	Wahlvorschlag	zurück.

(8)	1Der	Wahlvorstand	erstellt	anhand	der	eingegange-
nen	 Wahlvorschläge	 eine	 Kandidat(inn)enliste	 für	 die	
Wahl.	2Sie	enthält	die	Namen	der	Wahlbewerber(innen)	in	
alphabetischer	 Reihenfolge,	 die	 Namen	 der	 Träger	 und	
die	ausgeübten	Tätigkeiten.

§ 4 Durchführung der Wahl

(1)	 1Der	 Wahlvorstand	 beruft	 die	 diözesane	 Wahlver-
sammlung	ein,	indem	er	die	nach	§	3	Abs.	2	dieser	Wahl-
ordnung	 wahlberechtigten	 Rechtsträger	 auffordert,	 je-
weils	eine(n)	Vertreter(in)	 zur	diözesanen	Wahlversamm-
lung	 zu	 entsenden.	 2Die	 diözesane	 Wahlversammlung	
wählt	den/die	Vertreter(in)	der	Dienstgeber	in	der	jeweili-
gen	Regionalkommission	und	tritt	spätestens	zwei	Mona-
te	vor	dem	Ende	der	Amtsperiode	zusammen.	3Der	Wahl-
vorstand	leitet	die	Wahlversammlung.	4Die	Einladung	und	
die	 Kandidat(inn)enliste	 müssen	 mindestens	 zwei	 Wo-
chen	vorher	abgesandt	werden.

(2)	 Der	 Wahlvorstand	 muss	 die	 Mitteilung	 über	 den	
Termin	der	Wahlversammlung	und	die	Kandidat(inn)enlis-
te	mindestens	zwei	Wochen	vorher	an	die	Kandidat(inn)
en	absenden.

(3)	 Für	 die	 Wahl	 des	 Vertreters/der	 Vertreterin	 der	
Dienstgeber	 in	 der	 jeweiligen	 Regionalkommission	 er-
stellt	 der	 Wahlvorstand	 anhand	 der	 Kandidat(inn)enliste	
jeweils	die	Stimmzettel,	die	die	Namen	in	alphabetischer	
Reihenfolge	enthalten.	

(4)	Jede(r)	Kandidat(in)	hat	das	Recht,	sich	in	der	Wahl-
versammlung	vor	der	Wahl	vorzustellen.	

(5)	1Es	findet	eine	geheime	Wahl	statt.	2Bemerkungen	
und	 Hinzufügungen	 auf	 dem	 Stimmzettel	 oder	 das	 An-
kreuzen	 von	 mehreren	 Namen	 machen	 diesen	 ungültig.	
3Der	 Wahlvorstand	 nimmt	 die	 Auszählung	 vor	 und	 gibt	
das	Wahlergebnis	bekannt.	

(6)	Gewählt	als	Vertreter(in)	der	Dienstgeber	 in	der	 je-
weiligen	 Regionalkommission	 ist	 der/	 die	 Kandidat(in),	
der/die	 die	 meisten	 Stimmen	 erhalten	 hat,	 abweichend	
davon	sind	 in	den	 (Erz-)Bistümern	Freiburg	und	Rotten-
burg-Stuttgart	die	zwei	Kandidat(inn)en	gewählt,	die	die	
meisten	Stimmen	erhalten	haben.

(7)	 1Die	 Vertreter(innen)	 der	 Dienstgeberseite	 in	 der	
Bundeskommission	 werden	 durch	 die	 Mitglieder	 der	
Dienstgeberseite	in	den	Regionalkommissionen	gewählt.	
2Zu	 diesem	 Zweck	 findet	 nach	 der	 Wahl	 der	 Mitglieder	
der	 Regionalkommissionen	 eine	 gemeinsame	 Wahlver-
sammlung	aller	Mitglieder	der	Dienstgeber	aus	allen	Re-
gionalkommissionen	 statt.	 3Von	 den	 28	 Mitgliedern	 der	
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Bundeskommission	 müssen	 14	 Vertreter(innen)	 Mitglied	
einer	Regionalkommission	sein;	 jede	Regionalkommissi-
on	muss	dabei	mit	mindesten	zwei	Mitgliedern	vertreten	
sein.	4Die	verbleibenden	14	Mitglieder	können	die	Gliede-
rungen	und	Fachverbände,	die	Orden	und	Träger	stellen.	
5Die	Wahlen	erfolgen	in	geheimer	Abstimmung;	sie	wer-
den	von	der	Geschäftsstelle	durchgeführt.

(8)	 1Bei	 Stimmengleichheit	 findet	 zwischen	 den	 stim-
mengleichen	 Kandidat(inn)en	 eine	 Stichwahl	 statt.	 2Be-
steht	 auch	 danach	 Stimmengleichheit,	 entscheidet	 das	
Los.

§ 5 Ergebnis der Wahl

1Der	Wahlvorstand	teilt	das	Ergebnis	der	Wahl	in	dem	
(Erz-)Bistum	 und	 im	 Offizialatsbezirk	 Oldenburg	 unver-
züglich	dem	Vorbereitungsausschuss	mit	und	soll	für	die	
Veröffentlichung	 im	 kirchlichen	 Amtsblatt	 des	 (Erz-)Bis-
tums	 Sorge	 tragen.	 2Der	 Ausschuss	 gibt	 das	 Ergebnis	
der	 gesamten	 Wahl	 durch	 Veröffentlichung	 in	 der	 Ver-
bandszeitschrift	„neue	caritas“	und	geeigneten	diözesa-
nen	Medien	bekannt.

§ 6 Anfechtung der Wahl

(1)	Eine	Anfechtung	der	Wahl	kann	innerhalb	von	zwei	
Wochen	 nach	 Bekanntgabe	 des	 gesamten	 Wahlergeb-
nisses	 in	der	Verbandszeitschrift	„neue	caritas“	und	ge-
eigneten	 diözesanen	 Medien	 von	 den	 Wahlberechtigten	
und	Wahlbewerber(inne)n	 für	 ihren	Bereich	bei	dem	zu-
ständigen	Wahlvorstand	schriftlich	geltend	gemacht	wer-
den.

(2)	 1Der	Wahlvorstand	 informiert	den/die	Betroffene(n)	
über	die	Anfechtung.	2Ist	eine	Anfechtung	begründet	und	
wird	dadurch	das	Wahlergebnis	beeinflusst,	so	wird	die	
Wahl	für	ungültig	erklärt	und	unverzüglich	wiederholt.

(3)	 1Bis	 zur	 endgültigen	 Entscheidung	 bleibt	 der/die	
Betroffene	 im	Amt.	2Eine	für	ungültig	erklärte	Wahl	 lässt	
die	Wirksamkeit	der	zwischenzeitlich	durch	die	Regional-
kommissionen	und	durch	die	Bundeskommission	getrof-
fenen	Entscheidungen	unberührt.

§ 7 Ausscheiden eines Vertreters/einer Vertreterin

(1)	 1Scheidet	 ein(e)	 gewählte(r)	 Vertreter(in)	 der	
Dienstgeber	 als	 Mitglied	 einer	 Regionalkommission	
aus,	so	bestimmt	die	Dienstgeberseite	in	der	jeweiligen	
Regionalkommission	für	den	Rest	der	Amtsperiode	ein	
neues	 Mitglied.	 2Scheidet	 ein(e)	 nach	 §	 5	 Abs.	 2	 der	
Ord	nung	 der	 Arbeitsrechtlichen	 Kommission	 ent-
sandte(r)	 Vertreter(in)	 als	 Mitglied	 einer	 Regionalkom-
mission	aus,	dann	benennt	das	entsendende	Gremium	
ein	neues	Mitglied.	

(2)	 1Scheidet	 ein(e)	 Vertreter(in)	 der	 Dienstgeber	 als	
Mitglied	 der	 Bundeskommission	 aus,	 so	 bestimmt	 die	
Dienstgeberseite	in	der	Bundeskommission	für	den	Rest	
der	Amtsperiode	ein	neues	Mitglied.	2War	der/die	ausge-

schiedene	Vertreter(in)	Mitglied	des	Leitungsausschusses	
der	Bundeskommission,	so	kann	das	neu	zu	bestellende	
Mitglied	 im	Leitungsausschuss	ein	anderes	sein	als	das	
neu	in	die	Bundeskommission	berufene	Mitglied.

§ 8 Kosten der Wahl 

1Die	durch	den	Vorbereitungsausschuss	verursachten	
Kosten	 trägt	 der	 Deutsche	 Caritasverband.	 2Die	 Kosten	
eines	Wahlvorstandes	übernimmt	der	jeweilige	Diözesan-
Caritasverband	 und	 der	 Landes-Caritasverband	 Olden-
burg.	3Die	Reisekosten	der	Mitglieder	der	Wahlversamm-
lung	und	der	Kandidat(inn)en	werden	von	dem	Rechtsträ-
ger	getragen.

§ 9 Bestellung der Vertreter(innen) durch die Diözesan-
Caritasverbände

1Die	nach	§	5	Abs.	2	der	Ordnung	der	Arbeitsrechtli-
chen	Kommission	entsandten	Vertreter(innen)	einer	Regi-
onalkommission	werden	von	dem	 jeweils	nach	der	Sat-
zung	 des	 Diözesan-Caritasverbandes	 und	 des	 Landes-
Caritasverbandes	 Oldenburg	 zuständigen	 Organ	 ent-
sandt.	2Fehlt	eine	Zuweisung	dieser	Aufgabe	in	der	Sat-
zung,	 ist	 der	 Vorstand	 des	 Diözesan-Caritasverbandes	
und	des	Landes-Caritasverbandes	Oldenburg	zuständig.	
3Die	Bestellung	erfolgt	 im	zeitlichen	Zusammenhang	mit	
der	Wahl	nach	dieser	Wahlordnung.“

II.	 In-Kraft-Setzung

Die	vorstehenden	Ordnungen	setze	ich	für	das	Erzbis-
tum	Paderborn	wie	folgt	in	Kraft:

Die	vorstehenden	Wahlordnungen	der	Mitarbeiterseite	
und	der	Dienstgeberseite	treten	rückwirkend	zum	1.	März	
2012	in	Kraft.	

Die	vorstehende	Ordnung	der	Arbeitsrechtlichen	Kom-
mission	tritt	am	1.	Januar	2013	in	Kraft.	

Die	Ordnung	der	Arbeitsrechtlichen	Kommission	vom	
30.	7.	2007	(KA	2007,	Stück	8,	Nr.	101.,	S.	118ff.),	zuletzt	
geändert	 am	10.	9.	 2010	 (KA	2010,	Stück	10,	Nr.	 111.)	
nach	 Beschluss	 der	 Delegiertenversammlung	 am	 24.	
März	2010	tritt	mit	Ablauf	des	31.	Dezember	2012	außer	
Kraft.	 Die	 Wahlordnungen	 vom	 30.	 7.	 2007	 (KA	 2007,	
Stück	8,	Nr.	102.,	103,	S.	124ff.)	treten	mit	Ablauf	des	29.	
Februar	2012	außer	Kraft.

Paderborn,	26.	4.	2012

Der	Erzbischof	von	Paderborn

L.S.

Erzbischof

Az.:	5/B33-60.04.912
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Nr. 63.  Wahrung von Urheberrechten bei öffentli-
chen Übertragungen von Spielen der Fuß-
ball-EM 2012 (sog. „Public Viewing“) / GEMA-
Vergütungssätze für den Fernsehton

Zu	KA	2012,	Nr.	43.	(Ziff.	2)	wird	ergänzend	mitgeteilt,	
dass	die	Vergütungssätze	der	GEMA	für	die	Wiedergabe	
von	 Fernsehsendungen	 (ohne	 Veranstaltungscharakter)	
anlässlich	der	Fußball-EM	2012	inzwischen	veröffentlicht	
wurden.	Demnach	gelten	folgende	Bedingungen:

(Nettobeträge	zuzüglich	zzt.	7 %	Umsatzsteuer)

I. Vergütungssätze

Die	 Vergütung	 für	 die	 GEMA-Wiedergaberechte	 be-
trägt

1.	je	Fernsehgerät	 21,00	1
2.	bei	Einsatz	von	Großbildschirmen	bei	
einer	Raumgröße

bis	100	qm	 67,00	1
bis	200	qm	 100,00	1
bis	300	qm	 134,00	1

Als	 Großbildschirme	 im	 Sinne	 der	 Vergütungssätze	
gelten	Bildschirme	mit	einer	Bilddiagonalen	von	mehr	als	
106	cm.	Bei	einer	Raumgröße	über	300	qm	gelten	die	ta-
riflichen	Vergütungssätze.

II. Allgemeine Bestimmungen

1.	Geltungsbereich

Die	Vergütungssätze	gelten	für	die	Nutzung	von	Wer-
ken	 des	 GEMA-Repertoires	 bei	 der	 Wiedergabe	 von	

Fernsehsendungen	 zur	 Unterhaltung	 ohne	 Veranstal-
tungscharakter	 während	 der	 Fußball-Europameister-
schaft	vom	8.	6.	bis	1.	7.	2012.

2.	Umfang	der	Einwilligung

2.1	 Die	Einwilligung	umfasst	nur	die	der	GEMA	zuste-
henden	Rechte

2.2	 Die	 Vergütungssätze	 sind	 unabhängig	 davon,	 in	
welchem	 Umfang	 von	 den	 zur	 Verfügung	 gestellten	
Rechten	Gebrauch	gemacht,	zu	zahlen.

2.3	Die	Einwilligung	berechtigt	nicht	zu	einer	sonstigen	
Nutzung	 der	 wiedergegebenen	 Werke,	 z. B.	 Vervielfälti-
gung.

3.	Gesamtvertragsnachlass

Den	 Mitgliedern	 von	 Organisationen,	 mit	 denen	 die	
GEMA	einen	Gesamtvertrag	geschlossen	hat	(hierzu	ge-
hört	auch	der	Verband	der	Diözesen	Deutschlands)	wird	
ein	Nachlass	entsprechend	den	gesamtvertraglichen	Ver-
einbarungen	von	20 %	eingeräumt.	Kirchliche	Einrichtun-
gen,	die	vom	Vertrag	erfasst	werden,	können	den	Rabatt	
entsprechend	geltend	machen.

Die	Vergütung	ist	durch	die	Kirchengemeinde	bzw.	die	
Einrichtung,	die	das	Public	Viewing	veranstaltet,	unmittel-
bar	an	die	GEMA	zu	zahlen.	 (Informationen	unter	www.
gema.de)

Zur	Klärung	von	Rückfragen	steht	die	Zentralabteilung	
Rechtsamt	(Tel.	0 52 51/1 25-12 10)	zur	Verfügung.

Bekanntmachungen des Erzbischöflichen Generalvikariates

Nr. 62. Heilige Weihen

Am	28.	April	2012	erteilte	Weihbischof	Manfred	Grothe	
in	 der	 Universitäts-	 und	 Marktkirche	 zu	 Paderborn	 fol-
genden	Kandidaten	die	Diakonenweihe:

Für	die	Erzdiözese	Paderborn:

1.	Albert,	Christian	 St.	Bonifatius,	Altenbögge
2.	Bendel,		Michael	 St.	Clemens,	Dierdorf	(Trier)

3.	Dahlke,		Dr.	Benjamin		 Zum	Verklärten	Christus,	
	 Bad	Driburg
4.	Hasselmeyer,	Tobias		 St.	Johannes	Baptist,	
	 Stukenbrock
5.	Lübker,	Florian	 St.	Paulus,	Minden
6.	Plümpe,	Alexander		 St.	Antonius	v.	Padua,	
	 Wünnenberg
7.	Sonntag,	David		 St.	Patrokli,	Soest

Personalnachrichten


